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Potsdam, 28. April 2022 
 
Planung/Vorhaben: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „PV-Anlage Vietznitz-Friesack“, Stand 

Juni 2021 

Gemeinde / Ortsteil: Wiesenaue 
Kreis: Havelland 
Region: Havelland-Fläming 
Schreiben (E-Mail) des Planungsbüros Baukonzept Neubrandenburg GmbH vom 11.04.2022 in Ihrem Auf-
trag 
 
 
  Stellungnahme zur Zielanfrage gemäß Art. 12 bzw. 13 des Landesplanungsvertrages 
  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
X  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Beurteilung der angezeigten Planungsabsicht: 

  Die Planungsabsicht ist nicht hinreichend zu beurteilen. 
  Die Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung  
  Es ist derzeit kein Widerspruch zu Zielen der Raumordnung zu erkennen. 
X  Die Planungsabsicht ist an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
 Anrechnung auf Eigenentwicklungsoption (EEO) oder Wachstumsreserve (WR) in ha  

 

Zielmitteilung / Erläuterungen:  

Mit dem vorliegenden Verfahren sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage geschaffen werden. 

Die Mitteilung der Ziele der Raumordnung haben Sie mit unserer Stellungnahme vom 10.08.2020 erhalten. 
Diese Stellungnahme behält weiterhin Gültigkeit. 

 
 
 
 

Bearb.: Herr Krüger 

Gesch.-Z.:  GL5.4-46155-106-0461/2020 
Tel.: 0331-866-8755 

Fax: 0331-866-8703 

Hubertus.krueger@gl.berlin-brandenburg.de 

  

Internet:     gl.berlin-brandenburg.de/ 

 

Amt Friesack 

Bauverwaltung - Bauleitplanung 

Marktstraße 22 

14662 Friesack 

 

Nur per mail: j.rosenfeld@amt-friesack.de  
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Seite 2 

Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht  

 Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007, GVBl. I S. 235  

 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin – Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 GVBl. II, 
Nr. 35;  

Bindungswirkung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der Raum-
ordnung können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. 

Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind aus den o. g. 
Rechtsgrundlagen von der Kommune eigenständig zu ermitteln und im Rahmen der Abwägung angemessen 
zu berücksichtigen. 

Hinweise  

 Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, nicht 
wesentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von dieser Mittei-
lung unberührt. 

 Wir bitten, Beteiligungen gemäß Landesplanungsvertrag zur Zielmitteilung/Trägerbeteiligung zu Bauleit-
plänen, Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) BauGB 
oder die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form durchzuführen (E-Mail oder Download-Link) 
und dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu nutzen: gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de. 

 Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link:  
https://gl.berlin-brandenburg.de/service/info-personenbezogene-daten-gl-5.pdf. 

 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Krüger 
 
 

mailto:gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de
https://gl.berlin-brandenburg.de/service/info-personenbezogene-daten-gl-5.pdf
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Landesamt für Umwelt 

 Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Andrea Schuster 

 

Dieses Dokument wurde am 3. Mai 2022 durch Andrea Schuster schlussgezeichnet und ist ohne 

Unterschrift gültig. 

Anlage  
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FORMBLATT  

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren  

und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 BauGB) 
 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

Belang  Immissionsschutz 

Vorhaben 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan PV-Anlage Vietnitz-
Friesack der Gemeinde Wiesenaue 

Ansprechpartner*In: 
Referat: 
Telefon: 
E-Mail: 

Aktenzeichen: 
(intern) 

Maik Gruber 
T26 
033201 442 550    
TOEB@LfU.Brandenburg.de 
Stn. 057/22 T26 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

 

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Fachliche Stellungnahme 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

1. Sachstand 
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Antragsgegenstand ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan (vBPL) „PV-Anlage Vietznitz-Friesack“ 
der Gemeinde Wiesenaue. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 5/1, 2 (teilw.) und 96 (teilw.) der 
Gemarkung Vietznitz, Flur 1 und hat eine Größe von rund 3,2 ha.  
Das Aufstellungsverfahren erfolgt im Normalverfahren nach § 8 BauGB1. Ziel der Aufstellung ist die 
Errichtung einer Photovoltaikanlage im Plangebiet.  Zu diesem Zweck wird ein sonstiges Sondergebiet 
nach § 11 BauNVO2 ausgewiesen.  
 
2. Stellungnahme 

Rechtsgrundlage 
Gemäß § 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)3 sind bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden. Mögliche 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG können Lärm, Staub, Gerüche, 
Luftschadstoffe, elektromagnetische Felder, Licht etc. darstellen. Hinsichtlich des Lärms maßgeblich 
sind die Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005, Teil 1, bei einwirkendem Anlagenlärm die 
Richtwerte der Nr. 6.1 der TA Lärm4. Bei der Errichtung baulicher Anlagen entstehender Lärm ist 
entsprechend der Vorgaben der AVV Baulärm5 zu beurteilen, die Bewertung von 
Staubbeeinträchtigungen, Gerüchen und einwirkenden Luftschadstoffen erfolgt anhand der TA Luft6. 
Mögliche Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen werden anhand der Lichtleitlinie7 ermittelt. 
Hinsichtlich der elektromagnetischen Felder und deren Störwirkung liegt die Zuständigkeit beim 
Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG). 
Planumfeld 
Das Plangebiet umfasst eine ehemalige landwirtschaftliche Betriebsstätte, auf dem Gelände befinden 
sich derzeit noch 5 ehemalige Ställe, eine Lagerhalle und weitere Nebengebäude in schlechtem 
baulichen Zustand. Im Norden und Osten wird das Plangebiet durch einen Gehölzstreifen begrenzt, im 
Norden schließt sich die Ortslage von Vietznitz an, im Osten Flächen für die Landwirtschaft. Westlich 
des Plangebietes befinden sich ebenfalls Flächen für die Landwirtschaft, im Westen wird das 
Plangebiet durch den Verlauf der L17 (Warsower Straße) mit anschließenden Grünflächen begrenzt. 
Der Planungsgrundsatz des § 50 BImSchG wird erfüllt. 
Schutzanspruch 

                                                           
1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) 
2 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 
1802 
3 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) vom 15.03.1974, Neugefasst durch Bek. v. 17.5.2013 I 
4 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
5 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19. August 1970 (Beilage 
zum BAnz Nr. 160 vom 1. September 1970) 
6 Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft – TA Luft) Vom 24. Juli 2002, GMBl.  2002, Heft 25 –  29, S.  511 –  60, neu gefasst am 18.08.2021 (GMBl Nr. 48-
54/2021 S. 1050ff) 
7 Leitlinie des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Messung und 
Beurteilung von Lichtimmissionen (Licht-Leitlinie) vom 16. April 2014, Amtsblatt 21_14 (S. 691-704) 
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Das sonstige Sondergebiet besitzt keinen Schutzanspruch hinsichtlich der Belange des 
Immissionsschutzes, da sich im Gebiet keine schutzwürdige Bebauung befinden wird.  
Immissionssituation 
Vom Plangebiet gehen bei üblicher Nutzung Emissionen (Lärm und Blendwirkung) aus, die geeignet 
sind, in angrenzenden schutzwürdigen Gebieten zu Überschreitungen von Grenz-, Richt- oder 
Orientierungswerten zu führen. Die Entfernung zwischen Beginn des Plangebietes und der 
nächstgelegenen Wohnbebauung beträgt 25 m. Den Unterlagen sind zwar keine Angaben zu den 
Lärmemissionen von Transformator und Wechselrichter zu entnehmen, bei üblicherweise verwendeten 
Geräten ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass es zu Überschreitungen von Richt- oder 
Orientierungswerten durch den Lärm kommt. 
Eine Blendwirkung der geplanten Anlage dagegen kann sowohl hinsichtlich des Straßenverkehrs auf 
der L17 als auch in Bezug auf die Wohnbebauung in Vietznitz nicht ausgeschlossen werden. Eine 
entsprechende gutachterliche Stellungnahme halte ich daher für erforderlich. 
Umweltbericht 
Dem Umweltbericht kann nur in Teilen gefolgt werden. Von derzeit üblichen Photovoltaikmodulen geht 
üblicherweise eine Blendwirkung aus, welche als erheblich einzuschätzen ist. Lediglich als „blendarm“ 
oder „blendfrei“ gekennzeichnete Photovoltaikmodule haben nur eine geringe Blendwirkung. Aus den 
Antragsunterlagen kann jedoch nicht entnommen werden, dass ausschließlich blendarme bzw. 
blendfreie Module verbaut werden. Damit ist eine Blendwirkung nicht auszuschließen. 
 
3. Fazit 

Erst nach Vorlage eines Blendgutachtens kann abschließend hinsichtlich der hier zu vertretenden 
Belange des Immissionsschutzes geprüft werden, ob der Anlage zugestimmt werden kann. 
 
Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen. Weiterhin wird um eine Anzeige zum Inkrafttreten des Planes bzw. die Erteilung der 
Genehmigung gebeten. 

 
Dieses Dokument wurde am  2. Mai 2022 durch Maik Gruber    schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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FORMBLATT 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren 

und vergleichbaren Satzungsverfahren (§ 4 BauGB)

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange

Landesamt für Umwelt - Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2

Belang  Wasserwirtschaft

Vorhaben
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "PV-Anlage Vietznitz-
Friesack" der Gemeinde Wiesenaue, Ortsteil Vietznitz, LK HVL

Ansprechpartnerin:
Referat:
Telefon:
E-Mail:

Kirsten Genselin
W13 (Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren)
033201 442-441
Kirsten.Genselin@LfU.Brandenburg.de

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen.

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐

1. Einwendungen
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen)

a) Einwendung

b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2. Fachliche Stellungnahme

☐
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens

☒
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage

   �  
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Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU gemäß BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 betreffend 

werden folgende Hinweise gegeben:

Das Referat W13 (Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren) hat im Rahmen der 
Behördenbeteiligung zu genanntem Bebauungsplan zuletzt innerhalb der Gesamtstellungnahme des 
LfU vom 05.08.2020 eine Stellungnahme abgegeben.  

Darin wurde mitgeteilt, dass die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU durch die vorgesehene 

Planung nicht betroffen sind.

Da es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine neuen Erkenntnisse zu dem Vorhaben gibt, behalten die 
in der Stellungnahme getroffenen Aussagen weiterhin ihre Gültigkeit.

Dieses Dokument wurde am  11. April 2022 durch Kirsten Genselin    schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.
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Schulz, Fanny-Maria

Von: Juliane Rosenfeld <j.rosenfeld@amt-friesack.de>  
Gesendet: Donnerstag, 5. Mai 2022 15:20 
An: TÖB <toeb@baukonzept-nb.de> 
Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan "PV-Anlage Vietznitz-Friesack" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Gemeinde Mühlenberge, Paulinenaue, Pessin und Stadt Friesack liegen zum 
betreffenden Bebauungsplan keine Anmerkungen und Bedenken vor, unmittelbare 
Auswirkungen der Planung sind nicht erkennbar.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Juliane Rosenfeld 
Dipl.-Ing. (FH) 
 
Bauverwaltung - Bauleitplanung 
  
Tel.: +49 33235-4241 
Fax.: +49 33235-42850 
  
E-Mail: j.rosenfeld@amt-friesack.de 
Internet: http://www.amt-friesack.de 



WG: Abgleich von Ver- und Entsorgungsträgern im Projekt vBP „PV-Anlage Vietznitz-Friesack“ der Gemeinde

Wiesenaue Vietznitz, 14662 Wiesenaue

von: Serge Koch koch@lao-ing.de

20.04.2022 09:47

Von: Sebastian Karle

Gesendet: Mittwoch, 20. April 2022 09:22

An: LAO - Funktionspostfaecher

Betreff: Re: Abgleich von Ver- und Entsorgungsträgern im Projekt vBP „PV-Anlage Vietznitz-Friesack“ der Gemeinde

Wiesenaue Vietznitz, 14662 Wiesenaue

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir hier keine Auskunft zu bestehenden Versorgungsanlagen geben können.

Der Leitungsbestand ist örtlich nochmals zu überprüfen. Die Straßenbeleuchtungsanlage der Gemeinde verläuft auf

der südlichen Seite der Ortsdurchfahrt Vietznitz.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung

und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Sebastian Karle

Dipl.-Ing.(FH)

Bauverwaltung - Tiefbau

_____________________________________________

Amt Friesack

Marktstr. 22

14662 Friesack

Tel.: +49 33235-4240

Fax.: +49 33235-42850

E-Mail: s.karle@amt-friesack.de

Internet: http://www.amt-friesack.de

________________________________

Von: "Thomas Polkowski" >

An: "Sebastian Karle" >

Gesendet: Dienstag, 19. April 2022 11:33:15

Betreff: Fwd: Abgleich von Ver- und Entsorgungsträgern im Projekt vBP „PV-Anlage Vietznitz-Friesack“ der Gemeinde

Wiesenaue Vietznitz, 14662 Wiesenaue

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Polkowski,

Amtsleiter Bauamt

Amt Friesack

Marktstr. 22

14662 Friesack

Tel.: +49 33235-4235

Fax.: +49 33235-42850



Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die gewünschte Spartenauskunft.
Achtung: Im Anfragebereich befinden sich Telekommunikationsanlagen (Rohranlagen/ Kabel) in Planung/ im
Bau. Beachten Sie die Hinweise zur "Abstimmung vor Baubeginn" auf Seite 3.

Das rot umrandete Gebiet auf den Plänen stellt den Anfragebereich dar.
Folgende Planauszüge und sonstige Dokumente wurden übergeben:

X
X

X

X

0500073-EDIS in Wiesenaue Warsower Straße 20
Anfragegrund: Planung
Erstellt am: 14.04.2022

E.DIS Netz GmbH

LAO Ingenieurgesellschaft mbH
Herr Michael Mucke
Hermann-Steinhäuser-Straße 43-47

63065 Offenbach am Main

Neustadt, den 14.04.2022

Geschäftsführung:
Stefan Blache
Andreas John
Michael Kaiser

Sitz: Fürstenwalde/Spree
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
HRB 16068
St.Nr. 061 108 06416
Ust.Id. DE285351013
Gläubiger Id: DE62ZZZ00000175587

Deutsche Bank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE75 1207 0000 0254 5515 00
BIC DEUTDEBB160

Commerzbank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE52 1704 0000 0650 7115 00
BIC COBADEFFXXX

Freundliche Grüße
E.DIS Netz GmbH
MB Neustadt

EDI_Betrieb_Neustadt@e-dis.de

E.DIS Netz GmbH Gewerbegebiet Nord 5 16845 Neustadt

Gewerbegebiet Nord 5

16845 Neustadt

Spartenauskunft:

www.e-dis-netz.de

XIndexplan:

Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen:

Gesamtmedienplan:

Sparte
ausgegeben Einbauten

Sicherheitsrel. LeerauskunftSpartenpläne

Gas: X

X

Strom-NS:
Strom-MS:

Telekommunikation:
Strom-HS:

X

X

1/4

T +49 33970-5020

MB Neustadt

Dokumente

Fernwärme:

Strom-BEL: X

Skizze:

Vermessungsdaten:

Sperrflächen

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

2022-58932-005: vBP PV-AnlageProjektname:
Projektzusatz:

Bitte beachten Sie hierzu die Bestätigung über erfolgte Planauskunft / Einweisung,
insbesondere die Informationen zu 'Örtliche Einweisung / Ansprechpartner' auf Seite 3,
die 'Besonderen Hinweise' auf Seite 4, das Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen und die beigefügten Pläne.



Für das Bauvorhaben

Bestätigung über erfolgte Planausgabe / Einweisung

Achtung:
Arbeiten in der Nähe von Strom- und Gasverteilungsanlagen sind mit Lebensgefahr verbunden!!

wurde Herr/Frau

Beauftragter der Firma

Anschrift

über den Gefährdungsbereich nachstehender Verteilungsanlagen (hierzu gehören z. B. Rohrleitungen, Stationen,
elektrische Freileitungen und Kabel, Armaturen, Anlagen für den Kathodenschutz, Steuer - und Messkabel,
Erdungsanlagen u. a.) im Baustellenbereich eingewiesen.
Auskünfte über Verteilungsanlagen, die sich nicht im Eigentum des Netzbetreibers befinden, müssen bei den
zuständigen Netzbetreibern (Übertragungsnetzbetreiber, Stadtwerke, Wasserzweckverbände, private Eigentümer, …)
eingeholt werden.

Eventuell kann die Gemeinde über weitere Versorgungsträger Auskunft erteilen.

Die Einweisung erfolgte mittels Aushändigung von Plänen (mit Übergabedatum).

0500073-EDIS, Wiesenaue Warsower Straße 20

Planung, Sonstiges

Herr Michael Mucke Tel.: 069-85702910 /

LAO Ingenieurgesellschaft mbH

63065 Offenbach am Main, Hermann-Steinhäuser-Straße 43-47

Die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt!

Die übergebenen/empfangenen Pläne sind gut lesbar und entsprechen dem nachgefragten Gebiet.

Die übergebenen/empfangenen Pläne geben den Zustand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu
achten, dass zu Beginn der Bauarbeiten aktuelle Pläne vor Ort vorliegen.

Kontaktadresse /
Meisterbereich

E.DIS Netz GmbH, Neustadt +49 33970-5020

2/4

genaue Bezeichnung: Ort, Straße, Hausnummer, bzw. Leitungsabschnitt oder zwischen Hausnummern

auszuführende Arbeiten voraussichtlicher Beginn der Arbeiten

Ort, Straße, Hausnummer

Für die Lagerichtigkeit der in den ausgegebenen Plänen eingezeichneten Anlagen, Kabel, Rohrleitungen und Neben-
/Hilfseinrichtungen, insbesondere für Maßangaben, übernimmt der Netzbetreiber keine Gewähr.

Bei Arbeiten im Gefährdungsbereich (Nieder- und Mittelspannung 2m, Hochspannung 6m) von Verteilungsanlagen ist
der genaue Verlauf, insbesondere die Tiefe, durch Graben von Suchschlitzen in Handschachtung oder in
leitungsschonender Arbeitstechnik, wie z.B. der Einsatz eines Saugbaggers, festzustellen.

Bei Unklarheiten ist in jedem Fall Kontakt mit dem zuständigen Kundencenter/Standort des Netzbetreibers aufzunehmen.

Telefon

Außerdem sind die Informationen zu "Örtliche Einweisung / Ansprechpartner" (Seite 3), die "Besonderen Hinweise"
(Seite 4), das "Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen" sowie die spartenspezifischen Verhaltensregeln
besonders zu beachten.

06.04.2023

Spartenauskunft: 0500073-EDIS, Wiesenaue Warsower Straße 20
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Für Rückfragen steht Ihnen gern zur Verfügung:

Standort Rathenow
Bammer Landstraße 12
14712 Rathenow
E-Mail: EDI_Betrieb_Neustadt@e-dis.de

Stromversorgungsanlagen: +49 3385 5460-265
Gasversorgungsanlagen: +49 3385 5460-211
Kommunikationsanlagen: +49 331 9080 3000
Hochspannungsanlagen: +49 1732695563 +49 15254700453
(wenn nicht erreichbar: bitte folgende Nummer kontaktieren: +49 3361 7332333)

Standort Neustadt
Gewerbegebiet Nord 5
16845 Neustadt
E-Mail: EDI_Betrieb_Neustadt@e-dis.de

Stromversorgungsanlagen: +49 33970 502-260
Gasversorgungsanlagen: +49 3385 5460-211
Kommunikationsanlagen: +49 331 9080 3000
Hochspannungsanlagen: +49 1732695563 +49 15254700453
(wenn nicht erreichbar: bitte folgende Nummer kontaktieren: +49 3361 7332333)

Vorgehensweise bei einer örtlichen Einweisung:
Für die Vereinbarung des Einweisungstermins setzen Sie sich bitte mit dem zuständigen Ansprechpartner in
Verbindung. Die Durchführung des Einweisungstermins muss auf diesem Formular durch die Unterschrift der
E.DIS Netz GmbH und Ihrem Unternehmen bestätigt werden.

Örtliche Einweisung vor Baubeginn notwendig

Örtliche Einweisung / Ansprechpartner

Vor dem Beginn der Arbeiten, muss eine weitere Auskunft bei der E.DIS Netz GmbH eingeholt werden, falls
irgendeine Ungewissheit hinsichtlich der Leitungsführung besteht oder die Arbeiten nicht umgehend
ausgeführt werden. Übergebene Bestandspläne bzw. Kopien dieser sowie diese "Bestandsplan-Auskunft"
müssen bei der bauausführenden Firma vor Ort vorliegen.

X

Im Bereich des Vorhabens befinden sich Telekommunikationsanlagen (Rohranlagen/ Kabel) in Planung/ im
Bau. Vor Baubeginn ist eine Abstimmung mit der e.discom Telekommunikation GmbH erforderlich. Bitte
wenden sie sich an Tel.: +49 331 9080 2490 oder e-mail: disposition@ediscom.net.

Vor Baubeginn ist eine Abstimmung erforderlich

Unterschrift UnternehmenTermin durchgeführt am Unterschrift EDIS Netz GmbH

Spartenauskunft: 0500073-EDIS, Wiesenaue Warsower Straße 20
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Neustadt, den 14.04.2022
Ort, Datum

Spartenauskunft: 0500073-EDIS, Wiesenaue Warsower Straße 20

Weitere besondere Hinweise:
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:2789

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Index

0500073-EDIS

MB Neustadt

14.04.2022

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:500

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Gesamtmedienplan

0500073-EDIS

8

MB Neustadt

14.04.2022

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:500

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Gesamtmedienplan

0500073-EDIS

4

MB Neustadt

14.04.2022

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.



Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:500

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Gesamtmedienplan

0500073-EDIS

5

MB Neustadt

14.04.2022

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:500

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Gesamtmedienplan

0500073-EDIS

1

MB Neustadt

14.04.2022

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:500

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Gesamtmedienplan

0500073-EDIS
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MB Neustadt

14.04.2022

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:500

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Gesamtmedienplan

0500073-EDIS

2

MB Neustadt

14.04.2022

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Gesamtmedienplan

0500073-EDIS
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MB Neustadt
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Ort/Ortsteil:

Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.



Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Gesamtmedienplan
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Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:500

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-MSP

0500073-EDIS
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Straßenbel.
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Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:500

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-MSP

0500073-EDIS

2

MB Neustadt

14.04.2022

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-MSP

0500073-EDIS
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Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND
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Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.
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zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-MSP
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Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:500

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-MSP
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Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende
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Straßenbel.
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Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-MSP

0500073-EDIS
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Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende
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Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:500

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-NSP

0500073-EDIS

1

MB Neustadt

14.04.2022

Plannummer:

Ort/Ortsteil:

Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD

Gas-MD

Gas-ND

Strom-MS

Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
1:500

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-NSP

0500073-EDIS

2

MB Neustadt
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Ort/Ortsteil:

Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD
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Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-NSP
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Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende
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Strom-MS

Strom-NS
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Straßenbel.
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Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-NSP

0500073-EDIS
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Ort/Ortsteil:

Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende

Gas-HD
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Gas-ND
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Strom-NS

Fernmelde

Straßenbel.

Strom-HS

Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-NSP

0500073-EDIS
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Wiesenaue Farblegende
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Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.
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Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Kartenname:

Anfragenummer:

zuständig:

Ausgabedatum:

Strom-NSP
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Straße: Warsower Straße 20

Wiesenaue Farblegende
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Fernmelde

Straßenbel.
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Sie ist nur für den internen Verwendungszweck zu nutzen
und muss datensicher entsorgt werden.
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Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen 

 
1. Allgemeine Hinweise 

 
Jahr für Jahr entstehen bei Erdarbeiten im Bereich von unterirdisch verlegten Verteilungsanlagen zahlreiche Schä- 
den. Neben den erheblichen Sachschäden ist im Schadensfall eine Gefährdung von Personen nicht auszuschließen. 
Um dies zu vermeiden sind folgende Hinweise zu beachten: 

 
• Die für die Durchführung der Arbeiten bestehenden einschlägigen Vorschriften und Regeln werden 

durch diese Hinweise, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhalten, nicht berührt. 
• Überall in der Erde können Verteilungsanlagen liegen. 

Personen, die Verteilungsanlagen beschädigen, gefährden sich selbst und andere. 
Eine Beschädigung kann zur Unterbrechung der Versorgung führen. 
Deshalb: Vorsicht bei Erdarbeiten jeder Art! 

• Die Anwesenheit eines Beauftragten des Netzbetreibers an der Aufgrabungsstelle entbindet das ausfüh- 
rende Unternehmen nicht von seinen Sorgfaltspflichten und von der Haftpflicht bei evtl. auftretenden 
Schäden. 

• In der Nähe von Gebieten mit Kampfmitteln sind die hierfür geltenden Bestimmungen einzuhalten. 
• Verteilungsanlagen werden nicht nur in öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, sondern auch in priva- 

ten Grundstücken verlegt (z.B. Gärten, Felder, Wiesen, Wälder). Hierzu gehören z.B. Rohrleitungen, 
sonstige Betriebseinrichtungen, Hoch-, Mittel- und Niederspannungskabel, Armaturen, sonstige Einbau- 
teile, Anlagen für den kathodischen Korrosionsschutz, Steuer- und Messkabel, Erdungsanlagen, Warnbän- 
der u. a. 

• Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung ihm übertragener Hoch- und Tiefbauarbeiten auf öffentli- 
chem und privatem Grund mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Ver- und Entsorgungsleitungen 
zu rechnen und seine Mitarbeiter und gegebenenfalls Subunternehmer zu unterweisen und zu überwachen. 
Die Erkundigungs- und Sicherungspflicht ergibt sich aus der DIN 18300 (VOB Teil C) Pkt. 3.1.3 und 
3.1.5, dem DVGW-Arbeitsblatt GW 315 und den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. 

• Der Einsatz von Subunternehmern für die Tiefbauarbeiten setzt Übernahme und Einhaltung der Verkehrs- 
sicherungspflicht voraus. Der Hauptunternehmer hat alle in einer eventuellen Einweisung gegebenen In- 
formationen, übergebene Bestandspläne bzw. Kopien und die „Bestandsplan-Auskunft” an die bauausfüh- 
renden Firmen zu übergeben. Auch wenn das Tiefbauunternehmen für eigenes Verschulden gem. §§ 823, 
31 BGB selbst haftet, bleibt der Hauptunternehmer für eventuell entstandene Leitungsschäden und deren 
Regulierung primär gegenüber dem Netzbetreiber haftbar. 

• Bei Beginn der Bauarbeiten müssen Leitungsauskünfte neuesten Standes vorliegen. Bei Abweichungen 
von der Bauplanung oder Erweiterung des Bauauftrages muss eine neue Leitungsauskunft eingeholt wer- 
den. Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme davon zu überzeugen, dass alle Planangaben eindeu- 
tig erkennbar sind und dass die Planauskunft tatsächlich mit der Anfrage übereinstimmt. 

• Unsere Leitungstrassen und Erdungsanlagen sind bei den Bauarbeiten zu berücksichtigen und vor Beschä- 
digung zu schützen. Bei Arbeiten in der Nähe von Kabeln sind insbesondere die Unfallverhütungsvor- 
schriften DGUV Vorschrift 3 (Elektrische Anlagen und Betriebsmittel), DGUV Vorschrift 70 (ehemals 
BGV D 29), DGUV Vorschrift 38 (ehemals BGV C 22) und DGUV Regel 100-500 (ehemals BGR 500 
Kap.2.12 -Erdbaumaschinen) zu beachten. Die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften (z.B. Landes- 
bauordnung, Baugesetzbuch) sind zu beachten. In Leitungsnähe sind Erdarbeiten unbedingt mit Hand und 
mit äußerster Vorsicht auszuführen. Die in den Plänen enthaltenen Eintragungen hinsichtlich der Lei- 
tungslage sind unverbindlich. Die genaue Lage der Leitungen ist gegebenenfalls durch Kabelortung oder 
Quergrabungen in Handschachtung festzustellen. Das Abgreifen (Ausmessen) von Maßen aus der Lei- 
tungsdokumentation ist nicht zulässig. Leitungsverdrängungen von Parallelkabel (u. a. in Mehrspartenplä- 
nen) können zusätzliche Verfälschungen der Leitungslagen in der Dokumentation darstellen. 

• Bagger oder sonstige maschinelle Aufgrabungsgeräte sowie spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen 
im Gefährdungsbereich der Verteilungsanlagen nur dann eingesetzt werden, wenn deren genaue Lage be- 
kannt und eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Dies gilt insbesondere auch für den Einsatz von graben- 
losen Verlegeverfahren (z.B. Bodenraketen). 

• Werden Verteilungsanlagen oder Warnbänder an Stellen, die in keinen Plan eingezeichnet sind angetrof- 
fen, so ist der Betreiber der Verteilungsanlage unverzüglich zu ermitteln und zu verständigen. Die Arbei- 
ten sind in diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit dem Zuständigen Einvernehmen über das weitere 
Vorgehen erzielt wurde. 
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2. Verhaltensregeln bei Freileitungen 

 
• Achtung: Wer Freileitungen – gleichgültig mit welchen Gegenständen – berührt, befindet sich in akuter 

Lebensgefahr. Eine Annäherung an die Leitung innerhalb des Schutzbereiches kommt wegen eines 
Überschlages einer Berührung gleich. 

• Vor Beginn der Arbeiten sind alle beteiligten Personen über die Gefahren bei Arbeiten in der Nähe bzw. 
unter Freileitungen zu unterweisen. 

• Bei Verwendung von Baugeräten, wie Bagger, Krane, Kipper-Lastwagen, Leitern, Bauaufzügen, Bauge- 
rüsten usw. sowie Transport und Lagerung von Baumaterialien sind folgende Schutzabstände lt. DGUV 
Vorschrift 3 von spannungsführenden Leitungen einzuhalten: 

 
Bei Freileitungen mit Spannungen Schutzabstände 

Bis 1000 Volt (Niederspannung) 1 m nach allen Seiten 

über 1 kV bis 110 kV 3 m nach allen Seiten 

unbekannt 5 m nach allen Seiten 

 
• Im Zweifelsfalle erteilt der zuständige Standort des Netzbetreibers über die Höhe der Spannung einer 

Freileitung sowie über den erforderlichen Schutzabstand Auskunft. Neben der ergonomischen Kompo- 
nente ist auch ein technisches Versagen von Geräten und Betriebsmitteln für die Einhaltung der Abstände 
zu berücksichtigen. 

• Die einzuhaltenden Schutzabstände beziehen sich auf die tatsächliche Lage der Leiterseile. Daher ist das 
mögliche seitliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind zusätzlich zu beachten. Ebenso ist zu berück- 
sichtigen, dass sich der Durchhang der Leiterseile witterungs- und belastungsabhängig erheblich ändern 
kann. Innerhalb des Spannfeldes ist sicherzustellen, dass durch Aufschüttungen etc. der Mindestabstand 
von 6 m zwischen Leiter und Erdoberfläche eingehalten wird. Bei der Ermittlung des Abstandes sind der 
größte Durchhang und die Windlast unter Anwendung der DIN EN 50341 bzw. die DIN EN 50423 zu 
berücksichtigen. Bei Unsicherheiten bezüglich Durchhangs- und Abstandsermittlung ist im zuständigen 
Standort des Netzbetreibers Auskunft einzuholen. 

• Bei einer unumgänglichen Annäherung an die Schutzabstände sind wahlweise folgende Maßnahmen zu 
treffen, damit die genannten Abstände mit Sicherheit nicht unterschritten werden: 

o Aufstellen von Warnposten, welche die Bewegung der Geräte überwachen und die 
Verantwortung für die Sicherheit übernehmen. 

o Aufstellen von Sperrschranken, welche den Schutzabstand absichern. 
o Umgeben der Freileitung mit einem Schutzgerüst (nur bei abgeschalteter Leitung und unter Auf- 

sicht eines Mitarbeiters des Netzbetreibers). 
o Wenn obige Maßnahmen nicht durchgeführt werden können, muss in Verbindung mit einem 

Mitarbeiter des zuständigen Standortes des Netzbetreibers eine andere Lösung gefunden werden, 
wie z. B. bei kreuzenden Fahrwegen das Aufstellen einer Höhenbegrenzung vor und hinter der 
Freileitung. 

• Sollten Schutzabstände oder obige Maßnahmen nicht eingehalten werden können, so muss die betreffende 
Anlage bzw. Leitung freigeschaltet werden. Hierfür sind rechtzeitige Informationen und Abstimmungen 
mit dem zuständigen Standort des Netzbetreibers durchzuführen. 

• Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der weiteren Verfahrensweise mit dem zuständigen Standort des 
Netzbetreibers in Verbindung: 

o wenn Masterder (z. B. verzinktes Bandeisen) beschädigt werden. 
o zu eventuellen Möglichkeiten der Freischaltung, Umsetzung bzw. Isolierung von Freileitun- 

gen. 
o wenn trotz aller Sorgfalt eine Freileitungsanlage beschädigt wird, um weitere Schäden und Ge- 

fahren abzuwenden. Die Gefahrenstelle ist zu sichern und die Arbeiten sind bis zum Eintreffen 
des Mitarbeiters des Netzbetreibers einzustellen. 

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass eine beschädigte Freileitung vor „Freigabe“ durch un- 
seren Mitarbeiter auf keinen Fall berührt werden darf, da hier Lebensgefahr besteht. 
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3. Verhaltensregeln bei Kabeln 

 
• Die Verlegetiefe von Verteilungsanlagen beträgt zwar in der Regel 60 – 150 cm; abweichende Tiefen sind 

jedoch aus den verschiedensten Gründen möglich (selbst 10 – 20 cm), aber auch größere Tiefen sind aus 
verschiedensten Gründen, wie z.B. Niveauänderungen, möglich. 

• Kabel sind bei Legung mit sogenannten Kabelsteinen, Ton- bzw. Kunststoffhauben oder Schutzrohren 
abgedeckt und/oder durch Trassen- oder Kunststoffbänder gekennzeichnet oder liegen frei im Erdreich. 
Bei Arbeiten im Erdreich darf nicht auf das Vorhandensein derartiger Schutz-/Warnmaßnahmen vertraut 
werden, da diese z. B. durch Baumaßnahmen nachträglich entfernt sein können. Diese können die Kabel 
auch nicht gegen mechanische Beschädigungen schützen, sondern lediglich auf das Vorhandensein von 
Energieanlagen aufmerksam machen (Warnschutz!). Für den Fall abweichender Legetiefen oder Leitungs- 
verläufen kann ein Mitverschulden des Netzbetreibers bei Leitungsbeschädigungen nicht begründet wer- 
den. 

• Kabel können sowohl mit rotem bzw. schwarzem Kunststoffmantel als auch mit Jute/Metall-Außenmantel 
angetroffen werden. In den Plänen werden grundsätzlich alle Verteilungsanlagen als System dargestellt, 
das heißt, ein Kabelsystem kann im Erdreich als 3 x Einleiterkabel bzw. 1 x Mehrleiterkabel vorkommen. 
Werden in der Nähe von Verteilungsanlagen Erdungsleitungen (meist verzinkte Bandeisen oder Kupfer- 
seile) freigelegt, dürfen diese nicht unterbrochen werden, da sie Schutzfunktionen erfüllen. Wir weisen 
darauf hin, dass auch Kabel anderer Versorgungsträger bzw. stillgelegte Kabel angetroffen werden kön- 
nen. 

• Baumaschinen sind bis zu einer Annäherung an die Trasse einzusetzen, die mit Sicherheit eine Gefähr- 
dung der Verteilungsanlagen ausschließt. Erforderlichenfalls sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu 
treffen. Diese sind, ebenso wie Rohrvortriebs-, Bohr- und Sprengarbeiten, das Einschlagen (Rammen) von 
Pfählen, Bohlen und Spundwänden, das Einspülen von Filtern für Grundwasserabsenkungen, der Einsatz 
von Durchörterungsgeräten u. ä. mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Im Bereich von Kabelanlagen dür- 
fen Pfähle, Dorne oder andere spitze Gegenstände nicht in den Erdboden getrieben werden. Werden 
Warnbänder, Schutzrohre, Kabelabdecksteine, Erdungsanlagen oder Kabel angetroffen, so ist die Arbeit 
mit besonderer Vorsicht (ggf. Handschachtung) fortzusetzen. Freigelegte Kabel müssen beim Verfüllen 
wieder ordnungsgemäß abgedeckt, verdichtet und mit Kabelwarnband (20 cm über Kabelscheitel) verse- 
hen werden. Erst ab einer Überdeckung von 40 cm (30 cm nach ATV DIN 18300) ist eine lagenweise, 
maschinelle Verdichtung zulässig. 

• Lageänderungen und/oder das Verfüllen von freigelegten Verteilungsanlagen dürfen vom ausführenden 
Unternehmen nicht selbstständig, sondern nur in Abstimmung mit dem Netzbetreiber vorgenommen wer- 
den. 

• Schachtdeckel müssen stets zugänglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markierungen dürfen ohne 
Zustimmung nicht verdeckt oder entfernt werden. 

• Wenn unzulässige Näherungen von Kabeln zu Gasverteilungsleitungen festgestellt werden, ist der Netz- 
betreiber zu informieren. (Sicherheitsbereich: 10 cm (MS-Kabel 20 cm) bei Kreuzungen, 20 cm) (MS- 
Kabel 40 cm) bei Parallelverlegung. Für lichte Mindestabstände von Kabeln zu Gasverteilungsanlagen 
gelten die Werte im Merkblatt „Verhaltensregeln bei Gasanlagen“. 

 
• Bitte setzen Sie sich zur Abstimmung der weiteren Verfahrensweise mit dem zuständigen Kundencen- 

ter/Standort des Netzbetreibers in Verbindung: 

o bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Unsere Verteilungsnetze sind ständigen Veränderungen 
unterworfen. Aus diesem Grund haben die anliegenden Pläne eine begrenzte Gültigkeitsdauer. 
Der zuständige Standort nimmt gegebenenfalls eine örtliche Einweisung vor. Es werden Auf- 
träge zur Kabelortung und Kabelfeststellung ggf. Schalthandlungen abgestimmt. 

o wenn es, bedingt durch Ihre Baumaßnahmen bzw. Planungen, zur Überbauung unserer Kabel, 
zur Veränderung der Legetiefe bzw. zur Behinderung Ihrer Baumaßnahme durch unsere Vertei- 
lungsanlagen kommt. Beantragen Sie bitte die Umlegung unserer Verteilungsanlagen bzw. die 
Legung dieser im Schutzrohr durch den Netzbetreiber. Der Netzbetreiber wird dann bei Erforder- 
nis dem Antragsteller auf Grundlage des Antrages ein Angebot für die Umlegung unterbreiten 
und dafür sorgen, dass die notwendigen Maßnahmen gefahrlos und entsprechend geltenden 
Richtlinien durchgeführt werden. Ggf. sind für Planungszwecke Quergrabungen in Handschach- 
tung durchzuführen. 

o wenn durch den Bauausführenden Kabel in einer Baugrube freigelegt werden. Ihr Netzbetreiber 
wird eventuell durch Beistellen eines erfahrenen Mitarbeiters dafür Sorge tragen, dass diese Ar- 
beiten gefahrlos und sachlich richtig durchgeführt werden. 
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o wenn eingetragene Leitungslagen nicht aufgefunden werden. Es kann nicht automatisch von dem 
Nichtvorhandensein dieser Leitungen ausgegangen werden. 

o wenn in der Nähe von Verteilungsanlagen Schutzrohre und Erdungsanlagen angetroffen werden, 
die nicht in den Bestandsplan-Ausschnitten enthalten sind. 

 
• Wenn trotz aller Sorgfalt Kabel oder Schutzrohre beschädigt (auch (leichte) Beschädigungen, die nicht 

zur unmittelbaren Zerstörung des Kabels führen, wie z.B. leichte Pickhiebe) werden, dann gilt zur Ab- 
wendung weiterer Schäden und Gefahr: 

o Die Bauarbeiten sind sofort einzustellen, der Gefährdungsbereich ist sicher zu verlassen. Die 
Schadenstelle ist außerhalb des Schutzbereiches gegen Betreten zu sichern. 

o Es besteht Lebensgefahr für alle Personen in der Umgebung der Schadenstelle. Es können noch 
lebensgefährliche Schrittspannungen auftreten. 

o Einem beteiligten Fahrzeug oder Gerät darf man sich auf keinen Fall nähern, auch wenn die 
Spannung abgeschaltet zu sein scheint. 

o Fahrzeugführer dürfen den Fahrzeugstand nicht verlassen, sondern sollten versuchen durch 
Schwenken des Auslegers das Kabel oder durch Wegfahren des Fahrzeuges, den Kontakt zum 
Kabel zu unterbrechen, um so aus dem Gefahrenbereich zu gelangen. Sich nähernde Personen 
sind zu warnen. 

o Unverzüglich Störungsnummer „Strom“ anrufen. 
o Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ein beschädigtes Kabel vor „Freigabe“ durch 

unseren Mitarbeiter auf keinen Fall berührt werden darf, da hier Lebensgefahr besteht. 
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4. Verhaltensregeln bei Gasanlagen 

 
• Beschädigungen (auch ohne Gasaustritt z. B. Deformierung oder Beschädigung der Umhüllung) von 

Verteilungsanlagen sind sofort und unmittelbar an die o. g. Entstörungsnummer zu melden. 
• Ist die Rohrumhüllung beschädigt worden, so darf die Verfüllung erst nach Instandsetzung und mit Zu- 

stimmung des Netzbetreibers erfolgen. 
• Im Netz eingebaute Armaturen dürfen nur vom Fachpersonal des Netzbetreibers oder auf dessen aus- 

drückliche Anweisung bedient werden! 
• Die Anwesenheit eines Beauftragten des Netzbetreibers an der Aufgrabungsstelle entbindet das ausfüh- 

rende Unternehmen nicht von seinen Sorgfaltspflichten und von der Haftpflicht bei evtl. auftretenden 
Schäden. 

• In Leitungsnähe sind Erdarbeiten generell nur von Hand oder Saugbagger und mit äußerster Vorsicht 
auszuführen. 

• Lageänderungen und/oder ggf. das Verfüllen von freigelegten Verteilungsanlagen dürfen vom ausfüh- 
renden Unternehmen nicht selbstständig, sondern nur in Abstimmung mit dem Netzbetreiber vorgenom- 
men werden und nur nach dessen Anweisung erfolgen. 

• Werden Warnbänder, Schutzrohre, Kabel oder Gasleitungen angetroffen, so ist die Arbeit mit besonderer 
Vorsicht (Handschachtung) fortzusetzen. Freigelegte Gasleitungen müssen beim Verfüllen wieder ord- 
nungsgemäß abgedeckt, verdichtet und mit Gaswarnband (30 cm über der Gasleitung) versehen werden. 
Erst ab einer Überdeckung von 40 cm ist eine lagenweise, maschinelle Verdichtung zulässig. 

• Straßenkappen müssen stets zugänglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markierungen dürfen ohne 
Zustimmung nicht verdeckt oder entfernt werden. 

• Bei Anwendung grabenloser Verfahren im Bereich von Gasleitungen gelten die unten aufgeführten Min- 
destabstände. Die grabenlosen Verfahren sind im Vorfeld dem Netzbetreiber anzuzeigen und mit ihm ab- 
zustimmen. Erforderlichenfalls wird der Netzbetreiber die Abstände erweitern und die Herstellung von 
zusätzlichen Suchschachtungen im gefährdeten Bereich bzw. die Freilegung der Kreuzung der Gasleitung 
als Auflage erteilen. Im Bereich von Gasleitungen sind grabenlose Verlegungsverfahren nur zulässig, die 
eine genaue Position des Vortriebs unter Beachtung der Sicherheitsabstände gewährleisten. Zur Sicher- 
stellung der Lage der eingezogenen Leitung sind durch den Bauherrn ggf. auch Maßnahmen erhöhten 
Aufwandes durchzuführen. 

• Kreuzungen von Gasleitungen sind grundsätzlich rechtwinklig und als Unterkreuzung auszuführen. Bei 
Vorhandensein eines Schutzstreifens sind Knickpunkte außerhalb davon anzuordnen. 

• Werden Gasleitungen gekreuzt, die im Bohrverfahren errichtet worden sind, sind grundsätzlich Such- 
schachtungen zur Freilegung des Bohranfangs und des Bohrendes durchzuführen. 

• Bei Kreuzung von Gasleitungen mit einer Baustraße für Schwerlastverkehr (≥40 t), für das Kreuzen der 
Gasleitung durch Land- und Fortwirtschaftsfahrzeuge (≥40 t) sowie Aufstellung von Kränen auf Gaslei- 
tungen sind bei dem Netzbetreiber die Sicherheitsmaßnahmen im Einzelfall abzufragen. 

• Vor Ramm- und Bohrarbeiten ist die genaue Lage der Gasleitung durch Ortung und/oder Suchschachtung 
festzustellen. Der Abstand richtet sich nach der Intensität der übertragenen Schwingungen und wird vom 
Netzbetreiber individuell festgelegt. Kann die genaue Lage der Gasleitung nicht festgestellt werden (z. B. 
bei gesteuerten Bohrungen > 2,0 m Tiefe), so ist von der Achse der Gasleitung (Lageplan) zur Außen- 
wand der Spundung allseitig ein Mindestabstand von 3,00 m einzuhalten. 

• Eine Überbauung von Gasleitungen oder die Überpflanzung mit Bäumen oder tiefwurzelnden Gehölzen 
ist nicht zulässig. Um den kathodischen Korrosionsschutz von Leitungen nicht zu gefährden, dürfen keine 
elektrisch leitenden Verbindungen zu metallischen Gasrohrleitungen hergestellt werden. Außerdem sind 
in der Örtlichkeit vorgefundene Messsäulen durch ein Erdkabel mit der Stahlleitung, dem Mantelrohr so- 
wie dem Steuerkabel verbunden. Bei Kreuzungen bzw. Parallelverlegungen sind Beeinflussungen auszu- 
schließen. 

• Bei der Verfüllung des Rohrgrabens sind freigelegte Gasverteilungsanlagen mind. 0,10 m allseitig mit 
steinfreiem neutralem Boden (Rundkorn 0 – 2 mm) zu umhüllen. Die Weiterverdichtung hat lagenweise 
zu erfolgen. Zur weiteren Verfüllung dürfen keine größeren Steine (Körnung > 100 mm), kein schwer- 
entfernbares Material und kein Bauschutt verwendet werden. 
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Sicherheitsabstände, Schutzstreifen und Schutzmaßnahmen 
 

Folgende lichte Mindestabstände von Ver- und Entsorgungsleitungen zu Gasverteilungsanlagen (einschließlich 
Zubehör z.B. KKS- und Fernmeldekabel) der Netzbetreiber sind einzuhalten. 

 
 

 
Gasleitung 

Abstand bei offener 
Parallelverlegung 

Abstand bei ge- 
schlossener Paral- 

lelverlegung 

Abstand bei 
offener 

Kreuzung 

Abstand bei 
geschlossener 

Kreuzung 

Gasleitung aus Kunststoff 

≤ 16 bar 
0,40 m 1,00 m 0,20 m 1,00 m 

Gasleitung aus Kunststoff 

≤ 16 bar 
zu Kabel bis 1kV 

 
0,20 m 

 
1,00 m 

 
0,10 m 

 
1,00 m 

Gasleitung aus Stahl 

≤ 16 bar 
0,40 m 1,00 m 0,20 m 1,00 m 

Gasleitung aus Stahl 

> 16 bar innerhalb 

öffentlicher Verkehrsflächen 

 
0,40 m 

 
1,00 m 

 
0,20 m 

 
1,00 m 

Gasleitung aus Stahl 

> 16 bar außerhalb 

öffentlicher Verkehrsflächen * 

 
▫ Leitung bis DN 150 

▫ Leitung über DN 150 bis DN 400 

▫ Leitung über DN 400 bis DN 600 

▫ Leitung über DN 600 bis DN 900 

▫ Leitung über DN 900 

 
 
 
 

1,00 m 

1,50 m 

2,00 m 

3,00 m 

3,50 m 

 
 
 
 

1,00 m 

1,50 m 

2,00 m 

3,00 m 

3,50 m 

 
 
 
 

0,50 m 

0,50 m 

0,50 m 

0,50 m 

  0,50 m 

 
 
 
 

1,00 m 

1,00 m 

1,00 m 

1,00 m 

 1,00 m 

* Bei parallel verlegten Gasleitungen unterschiedlicher Durchmesser gilt für die Abstandsvorgabe stets 

der größere Durchmesser. 

 
Für HS – Kabel gelten gesonderte Mindestabstände zu Gasleitungen aller Materialien und Druckstufen: 

 
 

 
HS – Kabel 

Abstand bei offener 
Parallelverlegung 

Abstand bei ge- 
schlossener Paral- 

lelverlegung 

Abstand bei 
offener 

Kreuzung 

Abstand bei 
geschlossener 

Kreuzung 

< 110 kV 2,00 m 2,00 m 0,50 m 1,00 m 

>/ = 110 kV 5,00 m 5,00 m 1,00 m * 2,00 m 

>/ = 380 kV 10,00 m 10,00 m 1,00 m * 2,00 m 

* mit thermisch isolierenden Zwischenlagen 

 
Des Weiteren gilt, dass sich die Schutzstreifen der HS – Kabel und die Schutzstreifen der Gasleitung nur berühren 
dürfen (keine Überlappung). 

Für HS – Freileitungsanlagen (Leitungen, Maste, Erder, etc.) gelten beim Netzbetreiber folgende Mindestabstände 
zu Gasleitungen, oberirdischen Gasanlagen (Stationen) sowie Absperr- und Ausblasearmaturen. 
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Bild: 1 

 

Tabelle: 1 
 
 

 Mindestabstände (m)  

< 110 kV ≥ 110 kV  

A Rohrachse - Leiterseil1 10 10  

B Armatur - Leiterseil1 10 10 1 … vertikale Projektion 

C Rohrachse - Mast2 20 20 2 … Kreuzung / Querung der Freileitung 

D Ausblasestutzen - Leiterseil1 35 35 stets senkrecht zur Freileitungstrasse 

E Station - Leiterseil1 35 55  

 
Kathodische Korrosionsschutzanlagen müssen sich außerhalb der Beeinflussung von Hochspannungsfreileitungen 
(einschließlich Fahr- und Speiseleitung) befinden. Fremdstromanoden müssen bei Freileitungsmasten mit Erdseil 
mindestens 30 m vom Mastfuß und dessen Erdern entfernt sein. 

Zwischen Gebäuden und oberirdischen Gasanlagen (Stationen) sowie Entspannungseinrichtungen der Gasversor- 
gung sind folgende Mindestabstände zu beachten: 

 
Tabelle 2 

 
 

oberirdischen Gasanlagen (Station) 10,00 m 

Entspannungseinrichtungen Leitung (Ausbläser) 20,00 m 

 
Eine Bebauung näher als 20 m zu Gashochdruckleitungen größer 4 (5) bar bedarf der ausdrücklichen Genehmi- 
gung durch den Netzbetreiber, der individuelle Schutzmaßnahmen festlegt. 

Zur Sicherung des Bestandes und Betriebes liegen Gasleitungen in einem Schutzstreifen. Die Außengrenzen des 
Schutzstreifens werden durch die Lage der Gasleitung bestimmt, deren Achse grundsätzlich unter der Mittellinie 
des Schutzstreifens liegt. Lageabweichungen können auftreten. 
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Tabelle 3 
 
 

Gasleitung 
Betriebsdruck 

(bar) 

Schutzstreifen 

gesamt (m) 

Nieder-, Mittel- und Hochdruck- 
Gasleitung 

≤ 4 (5) 2 

Hochdruck-Gasleitung > 4(5) bis ≤ 16 4 

Hochdruck-Gasleitung  

> 16 

 

- ≤ DN 150 4 

- > DN 150 bis DN 300 6 

- > DN 300 bis DN 500 8 

Hochdruck-Gasleitung 

(Baujahr vor 1990) 
> 4(5) 8 

 
Die Verlegung von unter- und oberirdischen Bauwerken und sonstigen Anlagen im Schutzstreifen einer Gasleitung 
> 16 bar wird vom Netzbetreiber nur im Ausnahmefall gestattet. 

Voraussetzung dafür ist der Abschluss einer Interessensabgrenzungsvereinbarung. 

Die Verlegung ist terrestrisch zu vermessen und an den Netzbetreiber im dxf-Format zu übergeben. 

Die Kreuzung von Schutzstreifen einer Gasleitung > 16 bar durch Kabel oder Leitungen unterliegt folgenden Min- 
destanforderungen: 

• Verlegung der Kabel oder Leitungen in einem Leerrohr, dessen Enden sich außerhalb des Schutzstreifens 
der Gasleitung befinden 

• Kreuzung rechtwinklig zur Gasleitung 
• dauerhafte und gut sichtbare Markierung der Kreuzung an beiden Enden des Leerrohres 
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Wichtige Hinweise zum Verhalten bei Beschädigungen an Gasverteilungsanlagen 
 

Maßnahmen bei Gasaustritt im Freien: 

 
Wenn eine Gasleitung so beschädigt worden ist, dass Gas austritt oder Undichtigkeiten zu befürchten sind, sind 
sofort folgende Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu treffen: 

• Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr; Zündquellen (z. B. Funkenbildung) ver- 
meiden, nicht rauchen, kein Feuer anzünden! 

• Arbeiten im Bereich der Schadensstelle sofort einstellen, dazu gehört auch sofort alle Baumaschinen und 
Fahrzeugmotoren abzustellen! 

• Keine Mobiltelefone im Gefahrenbereich verwenden! 
• Keine elektrischen Verbindungen herstellen oder lösen! 
• Markisen von Hand einrollen, Bewohner warnen und zum Verlassen des Gefahrenbereiches auffordern. 
• Wenn möglich Kanalisation, Schächte, Telefonzellen und andere Hohlräume auf eingedrungenes Erdgas 

überprüfen. 
• Gefahrenbereich räumen, weiträumig absichern und Zutritt unbefugter Personen verhindern! 
• Den Netzbetreiber unverzüglich benachrichtigen! (jeweilige Entstörungsnummer Gas) 
• Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen. 
• Erste Hilfe leisten! 
• Keine elektrischen Geräte, Schalter, Klingeln etc. betätigen! 
• Fenster und Türen angrenzender Gebäude schließen, damit kein im Freien ausströmendes Gas eindringen 

kann! 
• Weitere Maßnahmen mit dem Netzbetreiber und den zuständigen Dienststellen abstimmen! 
• Das Baustellenpersonal darf die Schadenstelle nur mit Zustimmung des Netzbetreibers verlassen! 

 
Maßnahmen: Gasaustritt im Gebäude 

• Gleiche Verfahrensweise wie Gasaustritt im Freien. 
• Lüftungsmaßnahmen durchführen! 
• Absperrarmatur nur auf ausdrückliche Anweisung des Netzbetreibers schließen! 
• Mitbewohner durch Klopfen und lautes Rufen warnen (nicht klingeln oder telefonieren)! 

 
Maßnahmen bei Gasbrand: 

• Gleiche Vorgehensweise wie Gasaustritt 
• Gasbrände nicht löschen (Vermeidung der Explosionsgefahr). Muss aus Gründen der Personenrettung 

doch ein Erdgasbrand gelöscht werden, sind Pulverlöscher der Brandklasse C zu verwenden. 
• Ein Übergreifen der Flammen auf brennbare Materialien in der Umgebung verhindern. 

 
Vorsicht bei Schäden an Biogasleitungen 

• Gase aus der biologischen Erzeugung können neben Methan auch Kohlenstoffdioxid und Schwefelwas- 
serstoff enthalten. Kohlenstoffdioxid kann den Sauerstoff in der Atemluft verdrängen, das Einatmen von 
Schwefelwasserstoff gefährdet die Gesundheit. 

 
Strafrechtliche Konsequenzen und Schadenersatzansprüche 

• Verstöße eines Unternehmens gegen die obliegende Erkundungs- und Sorgfaltspflicht führen im Scha- 
densfall zu einer Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und können darüber hinaus auch mit straf- 
rechtlichen Konsequenzen verbunden sein. 

• Der Einsatz von Subunternehmern für die Tiefbauarbeiten setzt Übernahme und Einhaltung der Verkehrs- 
sicherungspflicht voraus. Der Hauptunternehmer hat alle in einer eventuellen Einweisung gegebenen In- 
formationen, übergebene Bestandspläne bzw. Kopien und die „Bestandsplan-Auskunft” an die bauausfüh- 
renden Firmen zu übergeben. Auch wenn das Tiefbauunternehmen für eigenes Verschulden gem. §§ 823, 
31 BGB selbst haftet, bleibt der Hauptunternehmer für eventuell entstandene Leitungsschäden und deren 
Regulierung primär gegenüber dem Netzbetreiber haftbar. 
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5. Baumpflanzung/Bebauung im Bereich von Verteilungsanlagen 

 
Von der Begrünung und Bepflanzung innerstädtischer Wege, Straßen und Plätze werden die unterirdischen Vertei- 
lungsanlagen und Freileitungen erfahrungsgemäß erheblich betroffen. 

 
Verschiedene Interessen erfordern die gegenseitige Rücksichtnahme und ein rechtzeitiges Zusammenwirken aller 
Beteiligten bei der Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang 
verweisen wir Sie auf die Hinweise „Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlangen“. Diese wur- 
den vom Arbeitskreis „Baumpflanzungen im Bereich von Verteilungsanlagen“ im Arbeitsausschuss „Kommunaler 
Straßenbau“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) in Zusammenarbeit mit der 
DVGW der ATV-ad-hoc-Arbeitsgruppe „Baumstandorte“ im Fachausschuss 1.6 „Ausschreibungen und Ausfüh- 
rungen von Entwässerungsanlagen“ erarbeitet. Dies ist textgleich mit dem DVGW-Merkblatt GW 125 „Bäume, 
unterirdische Leitungen und Kanäle“. 

 
Für unterirdische Trassen gilt zusätzlich: 

 

Bei der Pflanzung im Bereich bestehender unterirdischer Gasleitungen und Kabel sind die Trassen grundsätzlich 
von Baumpflanzungen freizuhalten. Abstände von Baumpflanzungen zu bestehenden Verteilungsanlagen: (Die 
nachfolgenden Maße beziehen sich auf den horizontalen Abstand des Stammes zur Gasleitung bzw. Kabel) 

• Bei einem Abstand von über 2,50 m sind Schutzmaßnahmen in der Regel nicht erforderlich. 
• Bei einem Abstand zwischen 1,00 und 2,50 m ist in Abhängigkeit von Baumart und Leitungstyp der Ein- 

satz von Schutzmaßnahmen zu prüfen und zu entscheiden. 
• Bei einem Abstand unter 1,00 m ist eine Baumpflanzung nur im Ausnahmefall, unter Abwägung der Risi- 

ken, möglich. Besondere Schutzmaßnahmen sind zu vereinbaren. 
• Pflanzgruben sind von Hand anzulegen, wenn die Außenkante einen geringeren Abstand als 0,50 m zur 

bestehenden Gasleitung oder Kabel besitzt. 

 
Der Schutzbereich für 110 kV-Kabelanlagen beträgt 10 m. Innerhalb des Schutzbereiches darf keine Bepflanzung 
mit Gehölzen erfolgen. Der Schutzbereich darf nicht mit Bauwerken überbaut werden. 

Bei geplanten Überbauungen (z. B. Straßen, Parkplätze usw.) sind zur Gewährleistung der erforderlichen Sicher- 
heit eventuell zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Die hierdurch verursachten Kosten sind durch den Antragstel- 
ler zu tragen. 

 
Sofern Schutzmaßnahmen erforderlich werden, bedürfen diese der Abstimmung zwischen den Beteiligten. 

Möglich sind z. B.: 

• Trennwände aus Stahl, Beton oder wurzelfeste Kunststoffplatten 
• ringförmige Trennwand (Betonrohr / Kanalschacht) 
• Schutzrohre oder längsgeteilte Schutzrohre 

 
Beim Einbau von parallelen Trennwänden müssen diese von der Oberfläche bis mindestens auf Sohlhöhe des Gas- 
leitungs- bzw. Kabelgrabens geführt werden. Sie müssen aus schwer verrottbarem Material (Beton, Stahl, geeig- 
nete Kunststoffe) sein. 

Ungeeignet sind z. B.: 

• dünnwandige Folien < 2mm, Abdeckhauben, Trennwände mit ungeschützten Fugen 
• Kabelkanalformsteine aus Beton 

 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen unsere Kundencenter/Standorte gerne zur Verfügung. 
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Für Freileitungen gilt: 
 

Unter Freileitungen sind grundsätzlich keine Bauwerke zu errichten. Die Errichtung von Bauwerken ist nur mög- 
lich, wenn die innerhalb der vor genannten Normen geforderten Abstände nachgewiesen werden. 

Verbindungen und Abspannungen, Plakate, Planen und sonstige Teile dürfen an Masten von Freileitungen nicht 
angebracht werden 

 
Baumpflanzungen in der Nähe unserer Freileitungen stimmen wir grundsätzlich nicht zu, da diese bedingt durch 
den Baumwuchs, zur Beeinträchtigung der Versorgungszuverlässigkeit unserer Kunden führen können. 

Die Zugänglichkeit der Maststandorte und der Trasse ist für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten jederzeit zu 
gewährleisten. 

 
Bei geplanten Straßen hat der Abstand zwischen Fahrbahnkante und den Masteckstielen, die der Fahrbahn zuge- 
wandt sind, mindestens 15 m zu betragen. Maßnahmen des Anfahrschutzes müssen im Einzelfall gesondert abge- 
stimmt werden. 

 
Bei der Kreuzung mit Straßen und befahrbaren Verkehrsflächen aller Art ist gemäß DIN EN 50341 zwischen Fahr- 
bahnoberkante und Leiterseil ein Mindestabstand bei größtmöglichem Leiterseildurchhang von 7 m einzuhalten. 
Die Ermittlung des größten Leiterseildurchhanges und des seitlichen Ausschwingens erfolgt unter Berücksichti- 
gung der DIN EN 50341. Es ist deshalb erforderlich, dass ein Bauprojekt beim Netzbetreiber zur Prüfung auf Ein- 
haltung der nach DIN EN 50341 geforderten Abstände eingereicht wird, aus der die Fahrbahnhöhe, bisherige Ge- 
ländehöhe und benachbarten Maststandorte hervorgehen. 
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Schulz, Fanny-Maria

Von: info@ewe-netz.de <info@ewe-netz.de>  
Gesendet: Montag, 11. April 2022 06:35 
An: Schulz, Fanny-Maria <schulz@baukonzept-nb.de> 
Betreff: AW: AW: WG: WG: 30642_TöB_vBP "PV-Anlage Vietznitz-Friesack" der Gemeinde Wiesenaue 
ID[|#1695324880#44107914#747019f#|] 
 

Guten Tag Frau Schulz,, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 08. April 2022. 
 
In dem angefragten Bereich betreiben wir keine Versorgungsleitungen oder -anlagen. Die EWE NETZ GmbH ist daher 
nicht betroffen. 
 
 
Freundliche Grüße nach Neubrandenburg 
 

 
 
Birgit Woike 
 
 
EWE NETZ GmbH 
Hegermühlenstr. 58, 15344 Strausberg 
 
https://www.ewe-netz.de/kontakt 
Internet: www.ewe-netz.de  
 
Handelsregister Amtsgericht Oldenburg, HRB 5236  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Urban Keussen 
Geschäftsführung: Torsten Maus (Vorsitzender) Jörn Machheit 
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Kabelschutzanweisung 

Anweisung zum Schutze unterirdischer Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom bei Arbeiten 

Anderer 

Bearbeitet und Herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH 

Telekommunikationslinien als  Bestandteil des Telekommunikationsnetzes der Telekom Deutschland GmbH 
sind alle unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen, einschließlich ihrer zugehörigen 
Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und Kabelkanalrohre, 
sowie weitere technische Einrichtungen, die für das Erbringen von öffentlich zugänglichen 
Telekommunikationsdiensten erforderlich sind (§ 3 Nr. 26 TKG).  
Unterirdisch verlegte Telekommunikationslinien können bei Arbeiten, die in ihrer Nähe am oder im Erdreich 
durchgeführt werden, leicht beschädigt werden. Durch solche Beschädigungen wird der für die Öffentlichkeit 
wichtige Telekommunikationsdienst der Telekom Deutschland GmbH erheblich gestört. Beschädigungen an 
Telekommunikationslinien sind nach Maßgabe der § 317 StGB strafbar, und zwar auch dann, wenn sie 
fahrlässig begangen werden. Außerdem ist derjenige, der für die Beschädigung verantwortlich ist, der Telekom 
Deutschland GmbH zum Schadensersatz verpflichtet. Es liegt daher im Interesse aller, die solche Arbeiten 
durchführen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und dabei insbesondere Folgendes genau zu beachten, um 
Beschädigungen zu verhüten. 

1. Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Pflasterungen, Bohrungen,
Baggerarbeiten, Grabenreinigungsarbeiten, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, Bohrern
und Dornen, besteht immer die Gefahr, dass Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH
beschädigt werden.

2. Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH werden nicht nur in oder an öffentlichen Wegen,
sondern auch durch private Grundstücke (z.B. Felder, Wiesen, Waldstücke) geführt. Die
Telekommunikationslinien werden gewöhnlich auf einer Grabensohle (Verlegetiefe VT))
von 60 cm (in Einzelfällen 40 cm) bis 100 cm ausgelegt; im Trenchingverfahren (s. Seite 5)
eingebrachte Anlagen haben eine Überdeckung (Übd) von mindestens 6 cm.
Beim Trenching werden durch Säge- oder Frästechnik verschieden breite und tiefe
Schlitze bzw. Gräben direkt in Böden, Asphalt und Beton eingebracht, in welche Rohre
mit Glasfaserkabeln eingelegt werden.
Eine abweichende Tiefenlage ist bei Telekommunikationslinien wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge
nachträglicher Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich.
Kabel können in Röhren eingezogen, mit Schutzhauben aus Ton, mit Mauersteinen o.ä. abgedeckt, durch
Trassenwarnband aus Kunststoff, durch elektronische Markierer gekennzeichnet oder frei im Erdreich verlegt
sein. Röhren, Abdeckungen und Trassenwarnband aus Kunststoff schützen die Telekommunikationslinien
jedoch nicht gegen mechanische Beschädigungen. Sie sollen lediglich den Aufgrabenden auf das
Vorhandensein von Telekommunikationslinien aufmerksam machen (Warnschutz).
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Bei Beschädigung von Telekommunikationslinien 1 der Telekom Deutschland GmbH, kann Lebensgefahr für 
damit in Berührung kommende Personen bestehen.  
 

Von unbeschädigten Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH mit isolierender 

Außenhülle gehen auf der Trasse keine Gefahren aus.   

 
Von Erdern und erdfühlig verlegten Kabeln (Kabel mit metallischem Außenmantel) können insbesondere bei 
Gewitter Gefahren ausgehen. Gem. DIN VDE 0105 Teil 100, Abschnitt 6.1.2 Wetterbedingungen, sollen bei 
Gewitter die Arbeiten an diesen Anlagen eingestellt werden. 
 

Glasfaserkabel sind auf der Kabelaußenhülle mit einem  gekennzeichnet. Hier kann es bei einem 
direkten Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Schädigung des Auges kommen.  Bei Beschädigung 
von Telekommunikationslinien gilt immer: 
Alle Arbeiter müssen sich aus dem Gefahrenbereich der Kabelbeschädigung entfernen. Die Telekom 
Deutschland GmbH ist unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu benachrichtigen, damit der Schaden 
behoben werden kann.  
 
3. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich der unter Ziffer 1 bezeichneten Art ist deshalb 
entweder über das Internet unter der Adresse https://trassenauskunftkabel.telekom.de oder bei der für das 
Leitungsnetz zuständigen Niederlassung (Telekontakt: 0800/3301000) festzustellen, ob und wo in der Nähe 
der Arbeitsstelle Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH liegen, die durch die Arbeiten 
gefährdet werden können. 
 
Teilweise sind Telekommunikationslinien metallfrei ausgeführt und mit elektronischen Markierern 
gekennzeichnet. Diese Markierer (Frequenzen der passiven Schwingkreise gemäß 3M-Industriestandard 
101,4 kHz) sind im Lageplan mit             dargestellt und mit geeigneten marktüblichen Ortungsgeräten sicher zu 
lokalisieren. 
 
4. Sind Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH  vorhanden, so ist die Aufnahme der 
Arbeiten der zuständigen Niederlassung rechtzeitig vorher schriftlich, in eiligen Fällen telefonisch voraus, 
mitzuteilen, damit - wenn nötig, durch Beauftragte an Ort und Stelle - nähere Hinweise über deren Lage gegeben 
werden können.  
 
5. Jede unbeabsichtigte Freilegung bzw. Beschädigung von Telekommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH ist der zuständigen Niederlassung unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu melden. 
Ist ein direkter Ansprechpartner nicht bekannt, so kann eine Schadensmeldung über die App „Trassen 
Defender“ (erhältlich im Google Playstore und Apple Store), https://trassenauskunftkabel.telekom.de 
„Kabelschaden melden“ oder unter 0800/3301000 gemeldet werden. 
 
Freigelegte Telekommunikationslinien sind zu sichern und vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Die 
Erdarbeiten sind an Stellen mit freigelegten Kabeln bis zum Eintreffen des Beauftragten der Telekom 
Deutschland GmbH einzustellen. 
 
6. Bei Arbeiten in der Nähe von unterirdischen Telekommunikationslinien dürfen spitze oder scharfe Werkzeuge 
(Bohrer, Spitzhacke, Spaten, Stoßeisen) nur so gehandhabt werden, dass sie höchstens bis zu einer Tiefe von 
10 cm über der Telekommunikationslinie in das Erdreich eindringen. Für die weiteren Arbeiten sind stumpfe 
Geräte, wie Schaufeln usw., zu verwenden, die möglichst waagerecht zu führen und vorsichtig zu handhaben 
sind. Spitze Geräte (Dorne, Schnurpfähle) dürfen oberhalb von Telekommunikationslinien nur eingetrieben 

 
1 Betrieben werden u.a.: 

-Telekomkabel (Kupferkabel und Glasfaserkabel) 

- Telekomkabel mit Fernspeisestromkreisen 

- Kabel (Energiekabel), die abgesetzte Technik mit Energie versorgen  
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werden, wenn sie mit einem fest angebrachten Teller oder Querriegel versehen sind, um ein zu tiefes Eindringen 
zu verhindern und damit eine Beschädigung der Telekommunikationslinien sicher auszuschließen. Da mit 
Ausweichungen der Lage oder mit breiteren Kabelrohrverbänden gerechnet werden muss, sind die gleichen 
Verhaltensmaßnahmen auch in einer Breite bis zu 50 cm rechts und links der Telekommunikationslinie zu 
beachten. Bei der Anwendung maschineller Baugeräte in der Nähe von Telekommunikationslinien ist ein 
solcher Abstand zu wahren, dass eine Beschädigung der Telekommunikationslinie ausgeschlossen ist. Ist die 
Lage oder die Tiefenlage nicht bekannt, so ist besondere Vorsicht geboten. Gegebenenfalls muss der Verlauf 
der Telekommunikationslinie durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Querschläge ermittelt werden. 
 
7. In Gräben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die Erde zunächst nur bis in die Höhe des Kabelauflagers 
einzufüllen und fest zu stampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Auflager des Kabels glatt und steinfrei ist. 
Sodann ist auf das Kabel eine 10 cm hohe Schicht loser, steinfreier Erde aufzubringen und mit Stampfen 
fortzufahren, und zwar zunächst sehr vorsichtig mittels hölzerner Flachstampfer. Falls sich der Bodenaushub 
zum Wiedereinfüllen nicht eignet, ist Sand einzubauen. Durch Feststampfen steinigen Bodens unmittelbar über 
dem Kabel kann dieses leicht beschädigt werden. 
 
8. Bei der Reinigung von Wasserdurchlässen, um die Telekommunikationslinien herumgeführt sind, sind die 
Geräte so vorsichtig zu handhaben, dass die Telekommunikationslinien nicht beschädigt werden. 
 
9. Jede Erdarbeiten ausführende Person oder Firma ist verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden. 
Insbesondere müssen Hilfskräfte genauestens an- und eingewiesen werden, um der bei Erdarbeiten immer 
bestehenden Gefahr einer Beschädigung von Telekommunikationslinien zu begegnen. Nur so kann sie 
verhindern, dass sie zum Schadenersatz herangezogen wird. 
 
10. Die Anwesenheit eines Beauftragten der Telekom Deutschland GmbH an der Aufgrabungsstelle hat keinen 
Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden in Bezug auf die von der Person verursachten Schäden 
an Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH. Der Beauftragte der Telekom Deutschland 
GmbH hat keine Anweisungsbefugnis gegenüber den Arbeitskräften der die Aufgrabung durchführenden 
Firma. 
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erläuterungen der zeichen und abKürzungen in den lage-

plänen der teleKom deutschland gmbh 

Bearbeitet und Herausgegeben von der Telekom Deutschland GmbH Stand: 01.05.2020 

    

 Kabelrohrtrasse mit mindestens einem Rohr  
 Kabeltrasse alle Kabel erdverlegt 
 Kabeltrasse oberirdisch verlegt 
  
  
 Betriebsgebäude 
  
 Kabelrohrverband aus 2 x 3 Kabelkanalrohren (KKR -Außendurchmesser 110 mm) 
 Kabelschacht mit 2 Einstiegsöffnungen 
 Kabelschacht mit 1 Einstiegsöffnung 
  
 Kabelkanal aus Kabelkanalformstein (KKF) mit 2 Zugöffnungen 
  
 Abzweigkasten mit Erdkabel zum Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) im Gebäude 
  
 Querschnittsbild der in einer Trasse verlaufenden Telekommunikationsanlage: 
                                        40      7x12 hier: 2 Erdkabel und 4 Kunststoffrohre (Außendurchmesser 40 mm) und ein SNRV 7x12 
  
  
                               0,4 Übd hier: 3 Betonformsteine und 1 Stahlhalbrohr doppelt mit einer Überdeckung (Übd) von 0,4m 
  
  
 Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Im Erdreich verbliebener Teil eines aufgegebenen Kabelschachtes mit nicht im Betrieb 

befindlichen vorhandenen Erdkabel und aufgegebener vorhandener Verbindungsstelle 
  

Mit Halbrohren bzw. Schraubklemmfitting überbrückte Rohr-Unterbrechungsstelle 
  
 Abzweigkasten / Unterflurbehälter mit unbelegter Kabelkanal-Hauszuführung 
  
 Kabelschacht, verschlossen / Kabelschacht, verschlossen und elektronisch geschützt 
  
 Kabelverzweiger / Gf-Netzverteiler / Einspeisepunkt 230VAC / Abgesetzte EVs-Gruppe 
  
 Rohrende, Beginn der Erdkabelverlegung 
  
 Abzweigmuffe mit Erdkabel zum Telefonhäuschen, -zelle, -haube, -säule, Telestation 
  
 Unmittelbar im Erdreich ausgelegtes Telekom-Kabel; abgedeckt 
 - mit Mauerziegel oder Abdeckplatten, (kann auch doppelt abgedeckt sein) 
  
 - mit Kabelabdeckhauben 
  
 - zwei Kabel mit Trassenwarnband  
  
                 6,5 2 Kabelschutzrohre aus Kunststoff, Stahl, verzinktem Stahl oder Beton; 
 ab der Strichlinie in Pfeilrichtung 6,5 m lang 
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                              Kabelmarke (aus Kunststoff) oder Kabelmerkstein (aus Beton) 
    

Kabelmarke mit elektronischem Markierer 
  
 elektronischer Markierer ohne Kabelmarke (unterirdisch verlegt) 
  
  
 Kennzeichnung der Einmessachse durch eine Strichlinie, auf die alle Abstand-Maße 
                         4     5     6 zum Kabelverband (Kabel Nr. 4 bis 6) bezogen sind. 
  
 oder Hinweis auf Gefährdung durch Fernspeisung, soweit der Grenzwert nach VDE 800, Teil 3 

überschritten wird und Ortsspeisung mit 230 V(AC)/400V(DC) 
  

                                           SL Schirmleiter über Erdkabel 
  
  
 - Fremdes Starkstromkabel / fremdes Fernmeldekabel (+Text) 
  
+  +   +  + - Rohrleitung für flüssige oder gasförmige Stoffe (Gas, Wasser, Erdöl, Fernheizung) 
  
 Erder aus Kupferseil / verzinktem Stahldraht als Oberflächenerder 
  
 Oberflächenerder mit abschließendem Tiefenerder (Erdungsstab) 
  
                                    Korr Meßp Korrosionsschutzseinrichtung / Potentialmess- oder -abgleichpunkt in EVz-Säule 
  
                                    EMP Erdkabelmesspunkt 
  
 über Stichkabel angeschlossene Wannenmuffe mit ZWR in direkter Nähe an einer Muffe / BK-

Verstärkergehäuse 
  
 Muffe mit über Stichkabel angeschlossener Wannenmuffe mit ZWR in >2m Entfernung zu einer 

VS 
  
    
 M Mast, Beginn der Luftkabelverlegung  
  
  
 Abschlusspunkt des Liniennetzes (APL) Kupfer 

  # Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP) 

  

 Kabel mit Verlegepflug eingepflügt 

 Rohr mit Verlegepflug eingepflügt 

 Rohr mit Spülbohrverfahren eingebracht 

 Rohr mit Bodenverdrängung eingebracht 

 Rohr/SNRV mit Nanotrenching eingebracht.  

 Rohr/SNRV mit Mikrotrenching eingebracht. 

 Rohr/SNRV mit Minitrenching eingebracht. 

 Rohr/SNRV mit Makro-/ Löffeltrenching eingebracht. 

 

Telekommunikationslinien werden als Einstrichdarstellung im Lageplan dargestellt. Der tatsächliche Umfang 
der Anlage ist der Querschnittsdarstellung zu entnehmen. 
 

T DP BP 

 

T 

MT2 

MT3 

MT4 

BV 

SB 

VP 

VP 

MT1 
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Lediglich die in den Plänen vermerkten Maße (nicht die zeichnerische Darstellung!) geben einen Anhalt für die 
Lage der dargestellten Telekommunikationslinien. Einmessungen an Kabelrohrverbänden beziehen sich auf 
die Mitte der Kabelschacht-Abdeckung. Alle Maße sind in Meter vermerkt. 
 
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von nachträglicher Bautätigkeit zu Veränderungen in der Verlegetiefe der 
Telekommunikationslinien kommen kann! Im Bereich von Verbindungsmuffen, Rohrunterbrechungen und 
Kabelverbänden ist mit größeren Ausbiegungen der Kabellage zu rechnen! 
Im Bereich der Kabeleinführungen von Multifunktionsgehäusen, Kabelverzweigern und sonstigen 
Verteileinrichtungen ist besondere Vorsicht geboten. 
 
Kreuzungen und Näherungen von Starkstromkabeln und Rohrleitungen sind nur eingezeichnet worden, soweit 
sie bei Arbeiten an den Telekommunikationslinien vorgefunden wurden oder in anderer Weise nachträglich 
bekanntgeworden sind. 
 
Oberflächenmerkmale und deren Abkürzungen sind der DIN 18 702 „Zeichen für Vermessungsrisse, 
großmaßstäbige Karten und Pläne“ zu entnehmen. 
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Schulz, Fanny-Maria

Von: Frenzel, Anett <Anett.Frenzel@LELF.Brandenburg.de>  
Gesendet: Dienstag, 26. April 2022 08:47 
An: TÖB <toeb@baukonzept-nb.de> 
Betreff: vorhabenbezogener Bebauungsplan "PV-Anlage Vietznitz-Friesack" - Anforderung einer Stellungnahme 
gemäß § 4 Absatz 2 BauGB, sowie Benachrichtigung nach § 3 Absatz 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o. g. Planvorhaben bestehen aus Sicht der Ländlichen Flurneuordnung keine Einwendungen oder Hinweise. 
Eigene Fachplanungen werden nicht berührt und sind nicht in Vorbereitung. 
Eine gesonderte postalische Stellungnahme erfolgt nicht. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Anett Frenzel 
Mitarbeiterin Ländliche Neuordnung 
___________________________________________________________________ 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung  
Bodenordnung –  Ref. B2 
OT Groß Glienicke 
Seeburger Chaussee 2  
14476 Potsdam  
Telefon: +49 33201 4588-141  
E-Mail: Anett.Frenzel@lelf.brandenburg.de  
Internet: lelf.brandenburg.de 

 
Den Schutz Ihrer Daten nehmen wir sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich. Unsere 
Datenschutzerklärung für die E-Mail-Kommunikation finden Sie hier. 
 
 
 









AW: Leitungsanfrage zu 2022-58932-005 - vBP „PV-Anlage Vietznitz-Friesack“ der Gemeinde Wiesenaue, Vietznitz,

14662 Wiesenaue

von: Wittenbecher, JürgenJuergen.Wittenbecher@LS.Brandenburg.de

14.04.2022 09:13

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der angegebenen Liegenschaft betreibt der LS Brandenburg ein geschlossenes Entwässerungssystem

im Fahrbahnbereich, mit einer Vorflutleitung zum rückseitigen Graben. Die Straßenentwässerung ist bei

der Maßnahme zu berücksichtigen. Anbei Systemzeichnungen im PDF – Format zu Ihrer Verfügung.

[cid:image003.png@01D84FDF.B5435620]

GIS – Auszug EW – Karte LS BB

Freundliche Grüße

Im Auftrag

J. Wittenbecher (721.06)

Abteilung 7 - Mobilität

Dezernat 72 Betriebsdienstservice

Sachgebiet 721 – Straßenunterhaltung

SB Fachinformationssystem Entwässerung

Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg

Dienststätte Wünsdorf

Am Baruther Tor 12, Haus 134/1

15806 Zossen

Telefon: (03342) 249-2447

Funk: 0173/ 648 14 10

E-Mail: Juergen.Wittenbecher@LS.Brandenburg.de

Internet: http://www.ls.brandenburg.de/

P Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken.

Von: Lydia Lenke

Gesendet: Donnerstag, 7. April 2022 13:02

An: Wittenbecher, Jürgen

Betreff: Leitungsanfrage zu 2022-58932-005 - vBP „PV-Anlage Vietznitz-Friesack“ der Gemeinde Wiesenaue,

Vietznitz, 14662 Wiesenaue

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir das oben genannte Projekt an und bitten um Auskunft, ob im Anfragebereich (siehe Lagepläne im

Anhang) von Ihnen betreute Infrastruktur verlegt ist.

Damit die Weiterleitung der Unterlagen an alle Beteiligten korrekt funktioniert, bitten wir Sie zudem, Ihre Antwort (auch

bei Nicht-Betroffenheit) ausschließlich an die projektbezogene E-Mail-Adresse des Absenders

(dch8@lao-leitungsauskunft.de) zu richten. Vielen Dank vorab.
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Straßenablauf mit Objektnummer

Sonderbauwerk mit Objektnummer

Anmerkungen zur zeichnerischen Darstellung:

Kaskade oder Böschungsmulde
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SM Rathenow

OD Vietznitz

L17 Abs: 180

GIS- Auszug EW- Karte

EW - System: 2140/Vorflut

M: 1 : 1000/A3  Bl: 2a

LS Brandenburg  SG 641

Datum: 20.05.2021

S020

7001S020

Legende:Legende:

Sys: 7001

Straßenablauf

Objekt - ID für Punktobjekte

Umrandung eines Systems
mit Anzeige der Systemnummer

Sonderbauwerk

Rohraus(zu)laufpunkt

Schacht / Ablaufschacht

Objekt- Nummer (A/S/R/V/P/B) 7001H020

7001L001

Objekt - ID für Haltungsobjekte

Staukanalzusatz an Haltungen

Kastenrinne

Sickerleitungen (Voll-/ Teilsicker)

Objekt - ID für Leitungsobjekte

unaufgeklärte Leitung

Leitung / Haltung mit Fließrichtung

(Vorzugsmaßstab 1 : 500

Rigolenbereiche

Becken / Gräben mit Grünflächen

Mulde (offene Wasserführung)

Abdichtung nach RiStWag



 

 

 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Fehrbelliner Straße 4e  I  16816 Neuruppin 

 

Dienstsitz Referatsleiter/-in: 

17291 Prenzlau, Grabowstraße 33 

Landesamt für Ländliche 

Entwicklung, Landwirtschaft 

und Flurneuordnung 
Ref. B2 – Ländliche Neuordnung 

 

Neuruppin, 29. April 2022 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ,,PV-Anlage Vietznitz-Friesack" 
Ihr Zeichen: 30642 - schr/len  
 
Stellungnahme des LELF als obere Flurbereinigungsbehörde, Ref. B2 - 
Ländliche Neuordnung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Planungsgebiet ist weder von punktuellen Bodenordnungsmaßnahmen nach 
§ 64 LwAnpG noch von großflächigen Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbe-
reinigungsgesetz betroffen. 
 
Es liegen auch keine entsprechenden Anträge vor. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

 

 

Birgit Frömer 

 

Dieses Dokument wurde am 29. April 2022 durch Birgit Frömer im elektronischen Dokumenten- 

und Vorgangsbearbeitungssystem VISkompakt des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Land-

wirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg schlussgezeichnet. 

 

 

Fehrbelliner Straße 4e 

16816 Neuruppin 

 

Bearb.:  Frau Claudia Rönick 

Gesch.Z.:  LELF-B2_NP-

2200/23+1#6837/2022 

Verf.-Nr.:   - 

Bitte geben Sie bei jedem Schriftwechsel die 

oben stehende Verfahrensnummer mit an. 
Hausruf:  +49 3391 838-255 

Fax:  +49 331 27548-3561 

Internet:  www.LELF.brandenburg.de 

Claudia.Roenick@LELF.Brandenburg.de 

BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH   

Gerstenstraße 9  

17034 Neubrandenburg 

 

Versand ausschließlich per E-Mail an 

toeb@baubaukonzept-nb.de 
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BIL eG
Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn
Tel.: +49 228 92 58 52 90
info@bil-leitungsauskunft.de

LAO Ingenieurgesellschaft mbH
Mitja Herfurth
Hermann-Steinhäuser-Straße 43
63065 Offenbach am Main

Zuständigkeiten und Nicht-Zuständigkeiten zur Anfrage #20220414-0492

Sehr geehrter Herr Herfurth
Ihre Anfrage "2022-58932-005: vBP „PV-Anlage Vietznitz-Friesack“ der Gemeinde Wiesenaue" mit 
der Nummer 20220414-0492 vom 14.04.2022 13:18:40 wurde an das BIL System übermittelt. Die 
Verschneidung Ihrer Anfragefläche mit den zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Teilnehmerflächen 
ergab die folgenden Zuständigkeiten.  Ihre Anfrage wurde an die zuständigen Teilnehmer zur 
Beantwortung weitergeleitet.
Die zuständigen Leitungsbetreiber bearbeiten Ihre Anfrage, prüfen die Betroffenheit und stellen 
Ihnen die entsprechenden Antworten direkt über das BIL Portal zur Verfügung. Über den Fortschritt 
der Bearbeitung werden Sie per Email informiert. Alle Informationen und den aktuellen Status Ihrer 
Anfrage können Sie jederzeit im BIL Portal einsehen.

Rückfragen zur Beantwortung richten Sie bitte direkt an die zuständigen Betreiber.

20220414-0492
2022-58932-005: vBP „PV-Anlage Vietznitz-Friesack“ der Gemeinde Wiesenaue

Typ: 
Planung

Klassifizierung: 
Solarpark / Energieerzeugung
ohne Einsatz von Spezialbaugeräten

Start der Maßnahme: 
06.04.2023

Beschreibung: 
Ziel des o.g. Bebauungsplans soll sein, durch Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes „Energiegewinnung auf der 
Basis solarer Strahlungsenergie“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO die Realisierung und den Betrieb einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage ein-schließlich der erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich zu ermöglichen und die 
Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom zu sichern.

Koordinaten des Anfragegebiets (Rechtswert, Hochwert)
    in ETRS89-32N: 745324.0354064028,5847707.389556994
    in WGS-84: 12.633017437295047,52.723517397661894
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Für den Anfragebereich zuständige Leitungsbetreiber

Keine zuständigen Teilnehmer gefunden

Von der BIL Anfrage nicht betroffene Leitungsbetreiber. Diese Betreiber haben keine Leitungen im 
von Ihnen eingezeichneten Bereich.

Air BP
AIR LIQUIDE Deutschland GmbH
Amprion GmbH
astora GmbH
bayernets GmbH
BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH
BayWa r.e. Operation Service GmbH
BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH
BP Europa SE - BP Lingen
Bunde-Etzel-Pipelinegesellschaft mbH & Co. KG
CEE Operations GmbH
Colt Technology Services GmbH - Bereich Nord
Colt Technology Services GmbH - Bereich Süd
Currenta
Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH
DOW Olefinverbund GmbH
Erdgas Münster GmbH
Evonik Operations GmbH | Technology & Infrastructure - Bereich Pipelines

(Beauskunftung auch für ARG mbH & Co. KG, BASF SE, Covestro AG, EPS GmbH & Co. KG, OQ Chemicals GmbH, PRG 
mbH & Co. KG und Westgas GmbH)

ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH

(Netzgebiet Thüringen-Sachsen, Beauskunftung automatisch durch die GDMcom GmbH)

FERNLEITUNGS-BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH
Färber Gas GmbH
GASCADE Gastransport GmbH

(Beauskunftung auch für NEL Gastransport GmbH "West+Ost", OPAL Gastransport GmbH & Co. KG und WINGAS GmbH)

GASSCO AS
Gastransport Nord GmbH
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
GDMcom GmbH

(ehemals GasLINE Netzgebiet OST)

Gemeinde Heek
GEW Wilhelmshaven GmbH
GIBY GmbH
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Glasfaser Nordwest Gmbh & Co. KG
Harzwasserwerke GmbH
INEOS Phenol GmbH

(Vorwerk ASA GmbH)

InfraServ Gendorf - Vinnolit
InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG
Kreiswerke Olpe -Wasserversorgung-
Lumen Technologies Germany GmbH 

(Beauskunftung durch die Steuernagel GmbH)

MERO Germany GmbH
MET Speicher GmbH
Mineralölverbundleitung GmbH Schwedt
Neptune Energy Deutschland GmbH
Netze BW GmbH
Netzgesellschaft Düsseldorf mbH
NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH
Nippon Gases Rheinland
Nippon Gases Saarland
Nord-West Kavernengesellschaft mbH
Nord-West Oelleitung GmbH

(Beauskunftung auch für Norddeutsche Oelleitungsgesellschaft mbH)

Nowega GmbH
OMV Deutschland Operations GmbH & Co. KG
ONEO GmbH & Co. KG
Ontras Gastransport GmbH

(Beauskunftung automatisch durch die GDMcom GmbH)

PCK Raffinerie GmbH Schwedt
PLEdoc GmbH 

(Beauskunftung für Open Grid Europe, GasLINE (Solotrassen), Ferngas Netzgesellschaft (Netzgebiet Nordbayern), MEGAL, 
TENP, METG, NETG, Kokereigasnetz Ruhr), Uniper Energy Storage (hier Speicherstandorte Epe, Eschenfelden und 
Krummhörn))

Raffinerie Heide GmbH
RAG Aktiengesellschaft
Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H.

(Beauskunftung auch für Mainline Verwaltungs-GmbH)

Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij
Ruhr Oel GmbH
RuhrEnergie GmbH, EVR

(Auskunft für Uniper Kraftwerke GmbH, Bereich Ruhrgebiet)

Shell  Energy and Chemicals Park Rheinland
STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG
Stadtwerke Rosenheim / komro
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Statkraft Markets GmbH
STORAG ETZEL GmbH  

(ehem. IVG Caverns GmbH, Etzel)

SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG
Tegel Projekt GmbH
TeleData GmbH
Telia Carrier Germany GmbH
terranets bw GmbH

(Netz Süd)

terranets bw Netz Nord
(ehemals Gas Union)

Thyssengas GmbH
TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland GmbH
TransnetBW GmbH
Uniper Energy Storage GmbH / Erdgas Speicher Bierwang und Breitbrunn
Uniper Energy Storage GmbH / Erdgas Speicher Etzel
Uniper Wärme GmbH
ValloSol GmbH
vitronet-z GmbH
VNG Gasspeicher GmbH / Erdgasspeicher Peissen GmbH

(Beauskunftung automatisch durch die GDMcom GmbH)

Westnetz GmbH
Windpower GmbH
Wintershall Dea Deutschland GmbH
WSW Energie & Wasser AG
YNCORIS GmbH & Co. KG
Zayo Infrastructure Deutschland GmbH
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung
Zweckverband Landeswasserversorgung
Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach K.d.Ö.R.

Gemeinden im Bereich der Anfrage

Gemeinde Wiesenaue - Gemeindeschlüssel: 12063142

Postleitzahlen im Bereich der Anfrage

14662 - 14662 Mühlenberge, Wiesenaue, Friesack

Mit freundlichen Grüßen
BIL eG







                                                                                      

NBB - EUREF-Campus 1–2- 10829 Berlin 

LAO Ingenieurgesellschaft GmbH

Hermann-Steinhäuser-Straße 43-47 
63065 Offenbach am Main

NBB Netzgesellschaft

Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG

EUREF-Campus 1–2, 10829 Berlin
HRA 37374 B Amtsgericht Charlottenburg

Jessica Wienholz (WGI i.A. der NBB)

EUREF-Campus 1–2, 10829 Berlin 
Telefon 030 / 45 30 52 31
Planauskunft@nbb-netzgesellschaft.de 
www.nbb-netzgesellschaft.de

Berlin, 25.04.2022

Unser Zeichen: 2022-011542_P, Portalnummer 382818
Ihr Schreiben vom 14.04.2022 mit Zeichen vBP „PV-Anlage Vietznitz-Friesack“ der 
Gemeinde Wiesenaue
zur Maßnahme Wiesenaue, Warsower Straße 20; 2022-58932-005

Sehr geehrter Herr Herfurth,

die WGI GmbH wird von der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG
(nachfolgend  NBB  genannt)  beauftragt,  Auskunftsersuchen  zu  bearbeiten  und  handelt
namens und in Vollmacht der NBB. Die NBB handelt im Rahmen der ihr übertragenen
Netzbetreiberverantwortung  auch  namens  und  im  Auftrag  der  GASAG  AG,  der  EMB
Energie Mark Brandenburg GmbH, der Stadtwerke Bad Belzig GmbH, der Gasversorgung
Zehdenick  GmbH,  der  SpreeGas  Gesellschaft  für  Gasversorgung  und
Energiedienstleistung mbH, der NGK Netzgesellschaft Kyritz GmbH, der Netzgesellschaft
Hohen  Neuendorf  (NHN)  Gas  mbH  &  Co.KG,  der  Rathenower  Netz  GmbH,  der
Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas mbH (NGHGas), der Stadtwerke Forst GmbH und der
Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG.

Es  wird  hiermit  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  die  in  den  beigefügten
Planunterlagen  enthaltenen  Angaben  und  Maßzahlen  hinsichtlich  der  Lage  und
Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist
zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und daher nicht
auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus sind aufgrund von Erdbewegungen, auf
die die NBB keinen Einfluss hat, Angaben zur Überdeckung nicht verbindlich. Die genaue
Lage  und  der  Verlauf  der  Leitungen  sind  in  jedem  Fall  durch  fachgerechte
Erkundungsmaßnahmen  (Ortung,  Querschläge,  Suchschlitze,  Handschachtungen  usw.)
festzustellen.

Im unmittelbaren Bereich der Leitung ist auf den Einsatz von Maschinen zu verzichten und
in Handschachtung zu arbeiten.  Die abgegebenen Planunterlagen geben den Bestand

NetzinfoBB  –  Die  Service-App

für unterwegs: www.nbb-app.de

Geschäftsführung/Komplementärin: NBB Netz-Beteiligungs-GmbH  l  Sitz der Gesellschaft: Berlin  l  HRB 99597 B, Amtsgericht Charlottenburg
Geschäftsführer: Maik Wortmeier (Vorsitzender), Frank Behrend  l  UniCredit Bank AG - Hypovereinsbank  l  IBAN DE24 1002 0890 0022 4610 44  l  BIC HYVEDEMM488



Seite 2 von 3

zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der
Bauphase  immer  das  Antwortschreiben  mit  aktuellen  farbigen  Planunterlagen  vor  Ort
vorliegt. Digital gelieferte Planunterlagen sind in Farbe auszugeben. Bitte prüfen Sie nach
Ausgabe die Maßstabsgenauigkeit. Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen
Bereich und nur für eigene Leitungen der NBB, so dass gegebenenfalls noch mit Anlagen
anderer Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber zu rechnen ist,  bei  denen weitere
Auskünfte eingeholt werden müssen.

Die  Entnahme von  Maßen durch  Abgreifen  aus  den Planunterlagen ist  nicht  zulässig.
Stillgelegte Leitungen sind in den Plänen nicht oder nur unvollständig enthalten.

Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich durch Nutzung der öffentlichen
Erschließungsflächen  in  Anlehnung  an  die  DIN  1998  herzustellen.  Darüber  hinaus
notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 9 Abs. 1 BauGB
im Bebauungsplan festzusetzen.

Nach Auswertung des Bebauungsplans und der entsprechenden Begründung ist unsere
Leitungsschutzanweisung  zu  beachten  und  folgendes  in  die  weitere  Planung
einzuarbeiten:

Bei  Baumpflanzungen  ist  ohne  Sicherungsmaßnahmen  ein  Abstand  zu  Leitungen  von
mindestens  2,5  m  von  der  Rohraußenkante  und  Stromkabel  zu  den  Stammachsen
einzuhalten.  Bei  Unterschreitung  dieses  Abstandes  sind  in  Abstimmung  mit  der  NBB
Schutzmaßnahmen  festzulegen.  Ein  Mindestabstand  von  1,5  m  sollte  jedoch  in  allen
Fällen angestrebt werden. Bei Unterschreitung dieses Abstandes sind nur flach wurzelnde
Bäume  einzupflanzen,  wobei  gesichert  werden  muss,  dass  beim  Herstellen  der
Pflanzgrube der senkrechte Abstand zwischen Sohle Pflanzgrube und Oberkante unserer
Leitungen und Kabel mindestens 0,3 m beträgt. Weiter ist zwischen Rohrleitung/ Kabel
und zu dem pflanzenden Baum eine PVC-Baumschutzplatte einzubringen. Der Umfang
dieser  Einbauten  ist  im  Vorfeld  protokollarisch  festzuhalten.  Beim  Ausheben  der
Pflanzgrube ist darauf zu achten, dass unsere Leitungen/ Kabel nicht beschädigt werden.
Wir  weisen  darauf  hin,  dass  bei  notwendigen  Reparaturen  an  der  Leitung/  Kabel  der
jeweilige Baum zu Lasten des Verursachers der Pflanzung entfernt werden muss.

Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage verändert werden oder der Arbeitsraum
den dargestellten räumlichen Bereich überschreiten, ist der Vorgang erneut zur Erteilung
einer Auskunft der NBB vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Martin Sammert i.A. Jessica Wienholz
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Anlagen: 
Plan (Maßstab 1:500 / Plangröße DIN A0) 
Plan (Maßstab 1:10000 / Plangröße DIN A4) 
Leitungsschutzanweisung
Legende Gas



Signaturenkatalog Betriebsmittel Gas

ETL PN 40,

Feldleitung PN 160

Leitungsabschnitt > 4 bar

in Betrieb

Leitungsabschnitt 1 bis 4 bar

in Betrieb

Leitungsabschnitt 0,1 bis 1 bar

in Betrieb

Leitungsabschnitt < 0,1 bar

in Betrieb

Leitungsabschnitt

in Planung

Leitungsabschnitt

außer Betrieb

Fremdleitung

< 4 bar

Fremdleitung

> 4 bar

Leitungsabschnitt 1 bis 4 bar

in Betrieb, lageunsicher

Leitungsabschnitt 0,1 bis 1 bar

in Betrieb, lageunsicher

Leitungsabschnitt < 0,1 bar

in Betrieb, lageunsicher

Kabel

Schutzrohr

Armatur (Versorgungsleitung)

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung

Station

200St
Leitungstext 

in der Farbe der Druckstufe

SPfSPf

Schilderpfahl



Leitungsschutzanweisung
Freistellungsvermerk

Entstörungsdienst der NBB

(Zentrale Meldestelle)

( 030 787272

Tag und Nacht erreichbar
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1 Vorbemerkungen

Überall in der Erde können Versorgungsanlagen liegen. Eine Beschädigung führt zu
Unterbrechungen der Gasversorgungsanlagen (Gasleitungen, Armaturen, Einrichtungen des
Kathodischen Korrosionsschutzes, Gas-Druckregelanlagen, Schalt- und Messschränke) und der
Kabel der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG. Personen, die
Gasversorgungsanlagen beschädigen, befinden sich in unmittelbarer Lebensgefahr.

Achtung: VORSICHT bei Erdarbeiten jeder Art!

Insbesondere bei Aufgrabungen, Baggerarbeiten, Bohrungen, Setzen von Masten und Stangen,
Eintreiben von Pfählen und Spundwänden muss man damit rechnen, auf Gasleitungen und Kabel
zu stoßen und sie zu beschädigen.

Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers

Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung der ihm übertragenen Bauarbeiten in öffentlichen
und privaten Grundstücken mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Versorgungsanlagen
zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädigung zu verhindern.

Die Anwesenheit eines Beauftragten der NBB auf der Baustelle lässt die Eigenverantwortlichkeit
des Bauunternehmers in Bezug auf die von ihm verursachten Schäden unberührt.

Die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften (z. B. Landesbauordnung, Baugesetzbuch,
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, etc.) und die geltenden Technischen Regelwerke des
DVGW (z. B. GW 118, GW 315, etc.) sind zu beachten.

Erkundigungspflicht

Im Hinblick auf die Erkundigungs- und Sicherungspflicht von Bauunternehmen bei der
Durchführung von Bauarbeiten ist rechtzeitig, vor Beginn der Arbeiten, bei den
Versorgungsunternehmen eine aktuelle Auskunft über die Lage der im Bau- bzw.
Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungsanlagen einzuholen. Informationen über die
zuständigen Versorgungsunternehmen der Leitung können beim Grundstückseigentümer bzw.
beim Baulastträger erfragt werden. Im Rahmen von Bauarbeiten, welche die Feldleitungen
berühren oder im Bereich der Feldleitungen durchgeführt werden, ist die Betriebsleitung des
Erdgasspeichers Berlin bereits in der Planungsphase zu beteiligen. (Feldleitungen siehe auch
Kapitel 2.1)

Bei Beginn der Bauarbeiten müssen Pläne neuesten Standes vorliegen. Erkundigungen an anderer
Stelle sind nicht ausreichend. Es spielt dabei keine Rolle, ob in privaten oder öffentlichen
Grundstücken gearbeitet wird.

Lage der Versorgungsanlagen

Angaben über die Lage der Versorgungsanlagen sind unverbindlich und entbinden die bauaus-
führende Firma nicht von der Erkundigungspflicht. Gasleitungen und Kabel der NBB sind ohne
Abdeckung im Erdboden verlegt und haben somit gegen mechanische Beschädigungen keinen
besonderen Schutz.

Armaturen, Straßenkappen und sonstige zur Versorgungsanlage gehörende Einrichtungen
müssen stets zugänglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markierungen dürfen ohne
Zustimmung des Versorgungsunternehmens nicht verdeckt, nicht versetzt oder entfernt werden.



Seite 4 von 12

Versorgungsanlagen dürfen nicht überbaut werden. Dieses gilt auch für fliegende Bauten,
Materiallager, Dauerstellplätze (Container u. a.) und Baumpflanzungen.

Werden Gasversorgungsanlagen oder Warnbänder an Stellen, die in keinem Plan eingezeichnet
sind, angetroffen bzw. freigelegt, so ist die NBB unverzüglich zu verständigen. Die Arbeiten sind in
diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit der NBB Einvernehmen über das weitere Vorgehen
hergestellt ist.

Beschädigungen sind sofort der NBB zu melden!

Beschädigungen von Versorgungsanlagen sind sofort dem Entstörungsdienst der NBB mit
Beschreibung des Schadensfalles unter Angabe des Bezirkes bzw. Ortes, Ortsteiles, Straße und
ggf. Hausnummer sowie Art und Umfang der Beschädigung zu melden.

  Meldung: Gasausströmung ( 030 787272

Wenn eine Gasleitung so beschädigt worden ist, dass Gas austritt, sind sofort alle erforderlichen
Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu treffen.

Vorsicht:  Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr!

Zündquellen (z. B. offenes Feuer, Schneid- und Schweißarbeiten, alle

elektrischen Geräte, Baustellenbeleuchtung) vermeiden!

Baumaschinen- und Fahrzeugmotoren abstellen!

Nicht rauchen!

Bei Feststellung von stärkerem Gasaustritt oder Gas in Hohlräumen oder Gebäuden sind
zusätzlich Feuerwehr und Polizei zu benachrichtigen.

  Meldung: Gasausströmung im Gebäude ( 030 787272

Ist Gasgeruch im Haus wahrnehmbar, sind Fenster und Türen zur Durchlüftung zu öffnen. Die
Hausklingel darf nicht betätigt werden (Zündgefahr!).

Wird eine Hausanschlussleitung durch Bauarbeiten angehoben oder aufgrund anderer Umstände
stark beansprucht, können Schäden an den Leitungsanlagen im Haus eintreten. Kann ein Schaden
nicht ausgeschlossen werden, ist eine Überprüfung der Leitungsanlagen durchzuführen.

Auch wenn kein Gasgeruch wahrnehmbar ist, ist der Entstörungsdienst der NBB vorsorglich zur
Überprüfung aller Leitungsanlagen anzurufen und abzufordern.

Werden Gasleitungen stark beschädigt, ist zur Begrenzung des Gasaustrittes zweckmäßig die
Schadenstelle sofort mit Erdboden zu bedecken.
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Strafrechtliche Konsequenzen und Schadenersatzansprüche

Verstöße eines Unternehmens gegen die obliegende Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht führen
im Schadensfall zu einer Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und können darüber
hinaus auch mit strafrechtlichen Konsequenzen verbunden sein.

2 Leitungsnetz der NBB

Die NBB betreibt ein Gasversorgungsnetz im Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruckbereich
von ca. 13.700 km in den Dimensionen bis zu DN 1.200 und ca. 330.000 Hausanschlüsse sowie
diverse Gasdruckregelanlagen und andere technische Einrichtungen in den Werkstoffen
Grauguss, Stahl, PVC und Kunststoff (PE 80 und PE 100). Wir weisen daraufhin, dass in der die
Leitung umgebenden 30 bis 50 cm Zone auch mit abzweigenden Rohrstutzen und
Rohrverschlüssen zu rechnen ist.

2.1 Erdgastransport- und Feldleitungen

Im Netzgebiet Berlin sind die Erdgastransportleitungen DN 600 Stahl PN 40 und die
Erdgasfeldleitungen (Unter-Tage-Erdgasspeicher) DN 300 Stahl PN 160 zu beachten.

Die Erdgasfeldleitungen befinden sich in den Stadtbezirken Charlottenburg, Wilmersdorf und
Spandau. In den Straßen Am Postfenn (22 bis Scholzplatz), Scholzplatz - Heerstraße (zwischen
Scholzplatz und Brandensteinweg), Havelchaussee (Bereich Stößenseebrücke einschl.
Böschungsbereiche), Stößensee (Rohrdüker), Brandensteinweg und Glockenturmstraße
(zwischen Heerstraße und Glockenturmbrücke). Die Erdgasfeldleitungen verbinden die
Betriebseinrichtungen des Unter-Tage-Erdgasspeichers miteinander.

Für die mit hohen Drücken betriebenen Erdgastransport- und Feldleitungen, besteht ein
besonderes Sicherheitsbedürfnis. Bevor mit Bauarbeiten in der Umgebung der Erdgastransport-
bzw.  Feldleitungen begonnen werden darf, sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

Nach Versendung der Aufgrabemeldung durch den Auskunftsersuchenden ist vor Baubeginn ein
Ortstermin mit dem zuständigen Bezirksbauleiter zu vereinbaren. In einem Protokoll sind die
Abstimmungen zur örtlichen Lage, zur Bauweise, zum beabsichtigten Bauablauf und den
erforderlichen Schutzmaßnahmen festzuhalten.

Sofern eine Grabenwache als Auflage bereitgestellt werden muss, kann dieses innerhalb einer 10-
Arbeitstagefrist erfolgen. Bei Nichteinhaltung der abgestimmten Verfahrensweise behält sich die
NBB vor, die Bauarbeiten wegen Gefährdung der Erdgastransport- und Feldleitungen zu sperren
und daraus resultierende Mehrkosten vom Verursacher zu berechnen. Die Trassen der
Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sind vor Baubeginn und für die Dauer der Baudurchführung
durch den Auskunftsersuchenden zu kennzeichnen. Dieses gilt ausnahmslos für alle
Baumaßnahmen.

Änderungen aus dem festgelegten Protokoll bedürfen einer neuen örtlichen Einweisung durch
den Rohrnetzkontrolleur. Dieses ist ebenfalls protokollarisch festzuhalten. Während der
Durchführung von Baumaßnahmen in der Umgebung der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen
sind folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen zu beachten:

Innerhalb eines Schutzbereiches von 1,5 m beiderseits der Rohrachse der Erdgastransportleitung
und deren Armaturengruppen, sowie innerhalb eines Schutzstreifenbereiches von 4,0 m
beiderseits der Rohrachse der Feldleitungen und deren Armaturengruppen dürfen Bauarbeiten
jeglicher Art nur bei Anwesenheit eines Beauftragten des Netzbetreibers begonnen und
durchgeführt werden. Bei Mantelrohrpressungen beträgt der Schutzbereich 1,5 m bei der
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Erdgastransportleitung und der Schutzstreifenbereich bei den Feldleitungen 4,0 m jeweils
beiderseits der Rohrachse. Dieses gilt auch für den weiträumigen Bereich der Armaturengruppen.
Hier befinden sich oberirdische Aufbauten (Schränke u. a.), die mit unterirdischen Mess- und
Steuerleitungen verbunden sind.

Zu den Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sollen Baumaßnahmen einen möglichst großen
Abstand halten. Die Erdgastransport- bzw. Feldleitungen dürfen bei Aufgrabungen
(ausgenommen Grabenkreuzungen) nicht freigelegt werden. Wenn Kreuzungsbereiche nicht ohne
Arbeitsunterbrechung wieder zu verfüllen sind, müssen die freigelegten Leitungsteile von oben
durch feste Baugrubenabdeckungen und gegebenenfalls seitlich vor Beschädigungen geschützt
werden.

Bei Durchörterungen im Bereich der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sind in Abhängigkeit von
den vorgesehenen Verfahren und Querschnitten Sicherheitsabstände einzuhalten, die auch unter
ungünstigen Bedingungen eine Beschädigung der Leitungen ausschließen. Dieses ist im Vorfeld
mit der NBB abzustimmen; daraus resultierend kann eine offene Kreuzung beauflagt werden.
Erforderlichenfalls wird die NBB die Herstellung von Kontrollschlitzen im gefährdeten Bereich vor
der Leitung als Auflage erteilen.

2.2 Maßnahmen vor Baubeginn

Die Ausführung aller Aufgrabungen und Baumaßnahmen sind der NBB mindestens 14 Tage vor

Baubeginn schrift lich anzuzeigen. Die Aufgrabemeldung ist an Planauskunft@nbb-
netzgesellschaft.de oder per Fax an: (030) 81876 2729 zu senden. Als Nutzer des
Leitungsauskunftsportals unter www.infrest.de kann die Aufgrabemeldung auch direkt über das
Portal versendet werden.

2.3 Maßnahmen während der Baudurchführung

Die Beauftragten der NBB haben das Recht, Baustellen jederzeit zur Kontrolle der
Gasversorgungsanlagen zu betreten und Anweisungen zum Schutz der Anlagen zu geben.

Die NBB hat das Aufsichtsrecht; den Anweisungen ist Folge zu leisten.

Die NBB kann unsachgemäße Sicherungseinrichtungen den Erfordernissen entsprechend
herrichten oder herrichten lassen und festgestellte Schäden selbst beseitigen oder beseitigen
lassen. Die Kosten, sofern die getroffenen Maßnahmen im ursächlichen Zusammenhang mit den
Bauarbeiten stehen, gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. der ausführenden Unternehmen.

Bei Verlegungen innerhalb von Ortslagen in öffentlichen Verkehrsflächen sind zu Leitungen der
NBB folgende lichte Mindestabstände einzuhalten:

- bei Parallelführung 0,4 m

- bei Kreuzungen in offener Bauweise 0,2 m

- bei Rohrverbindungen (Muffen und Flansche) mindestens 0,5 m

- bei Parallelverlegungen außerhalb öffentlicher
Verkehrsflächen beträgt der lichte Abstand
zu einer Gashochdruckleitung mindestens 2,0 m

- bei Näherungen an die Erdgastransport-
und Feldleitungen sind Abstandsmaße
protokollarisch festzulegen
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Sollte es aus bestimmten Gründen nicht möglich sein, o. g. Abstände einzuhalten, müssen
besondere Schutzmaßnahmen vereinbart und protokolliert werden. Bei kreuzenden
Starkstromkabeln sind zu den NBB-Anlagen Isolierschutzplatten durch den Verursacher
einzubauen.

Bei Unterschreitung der Abstände aus der GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich von
unterirdischen Versorgungsleitungen“ sind PVC-Baumschutzplatten oder eine Folie mit einer
Mindestwanddicke von 2 mm durch den Verursacher einzubringen.

An Gasleitungen dürfen keine Lasten angehängt werden. Es ist untersagt, Gasleitungen zu
verbohlen oder diese in anderer Weise zu belasten.

Gasrohrnetzanlagen dürfen nicht als Erdungsanlagen (z. B. für Blitzableitungen, Baumaschinen
oder elektrische Anlagen) benutzt werden.

Gasleitungen aus Stahlrohr sind zum Schutz gegen Korrosion (passiver Korrosionsschutz) mit
einer Umhüllung aus bitumengetränktem Gewebe oder Kunststoff (PE) umgeben, die schon bei
geringer mechanischer Beanspruchung beschädigt werden kann.

Alle Hochdruck-Stahlleitungen verfügen über einen aktiven Kathodischen Korrosionsschutz (KKS).

Eine fehlerfreie Rohrumhüllung ist die wichtigste Voraussetzung für die Vermeidung von
Korrosionsschäden. Ebenso gefährdet sind Gasleitungen aus PE-Rohren.
Oberflächenbeschädigungen an PE-Rohren können zum Versagen der Leitungen führen.

Vor dem Verfüllen freigelegter Leitungen hat sich der Bauunternehmer davon zu überzeugen,
dass die Rohrumhüllung bzw. die Oberfläche unbeschädigt ist. Schäden an der Umhüllung von
Stahlleitungen und Oberflächenbeschädigungen an PE-Rohren beseitigt die NBB unverzüglich und
kostenlos, sofern die NBB „Zentrale Meldestelle“ bei Feststellung unverzüglich telefonisch
Kenntnis erhält,( 030 787272.

Kabelanlagen sind in der vorgefundenen Lage zu belassen. Veränderungen sind unzulässig.
Werden Kabelanlagen beschädigt, ist die Einsatzplanung der NBB unverzüglich telefonisch unter
( 030 81876 1890 zu benachrichtigen. Schäden an der Kabelummantelung werden kostenlos
beseitigt, sofern die NBB „Zentrale Meldestelle“ vor der Grabenverfüllung Kenntnis erhält,( 030
787272. Werden Kabelanlagen durchtrennt, wird eine Weiterberechnung nach dem
Verursacherprinzip von Seiten der NBB vorgenommen.

Beim Verfüllen von Baugruben und Gräben sind Gasrohrnetzanlagen (Rohrleitungen und Kabel)
mit geeignetem steinfreiem Boden zu unterstopfen und lagenweise bis 30 cm über Scheitel
einzubetten. Für das Verfüllen von Baugruben und Gräben sind die „Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen” (ZTV A-StB) der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu beachten.

Die Benutzung von maschinellen Verdichtungsgeräten ist nur erlaubt, wenn die
Gasrohrnetzanlagen nicht gefährdet werden.

Beim Einbau von Kabelbetonkanälen oder massiven Kabelpaketen ist für die Herstellung von
Gashausanschlussleitungen entsprechend der Tiefenlage der Gasversorgungsleitung ein
mindestens 30 cm hoher Zwischenraum freizuhalten.

Leitungsanlagen müssen eine Überdeckung von mindestens 50 cm aufweisen, um
Beschädigungen zu vermeiden.
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3 Besondere Sicherungsmaßnahmen

Gasrohrnetzanlagen aus Grauguss sind bei der Durchführung von Bauarbeiten bruchgefährdet,
wenn ihr Auflager entfernt bzw. durch Bodensetzungen gestört wird oder starke Erschütterungen
(z. B. Rammarbeiten) einwirken.

Gefährdete Graugussleitungen sind deshalb zu Lasten des Verursachers auszuwechseln. Die
Leitungsauswechselungen müssen vor Baubeginn durchgeführt werden. Das Aufhängen oder
Unterfangen von Leitungen aus Grauguss in Längsrichtung von Gräben ist nicht zulässig.

Unter folgenden Gegebenheiten ist eine Auswechselung von Graugussleitungen erforderlich:

· Wenn Gasleitungen in Längsrichtung geplanter Gräben freigelegt werden müssen oder im
setzungsgefährdeten Bereich liegen und das Auftreten gefährlicher Bodensetzungen nicht
ausgeschlossen werden kann.

· Wenn Aufgrabungen Graugussleitungen bis einschließlich DN 155 kreuzen, die
freizulegende Leitungslänge mehr als 1,50 m beträgt und durch die Aufgrabung der
Leitung das Auflager entzogen wird.

· Wenn bei Baugruben für Tunnelbaumaßnahmen und anderen Bauwerken
Leitungsanlagen freigelegt werden müssen oder im setzungsgefährdeten Bereich liegen.
Die Umverlegung ist möglichst außerhalb des setzungsgefährdeten Bereiches
durchzuführen. Ist dies nicht möglich, sind gegebenenfalls im ungefährdeten Bereich
Absperrvorrichtungen zur Begrenzung möglicher Gefahren bei Leitungsbeschädigungen
einzubauen.

· Wenn bei Ramm- und Sprengarbeiten Graugussleitungen starken Erschütterungen
ausgesetzt sind.

Das Freilegen, Aufhängen oder Unterfangen von Hochdruck-Erdgasleitungen ist auszuschließen.
Sollte dies in Einzelfällen nicht möglich sein, müssen diese Anlagen durch feste Einkastelungen vor
Beschädigungen geschützt werden. Ist dies nicht möglich, sind Laufstege für Inspektionen
vorzusehen. Zur Gefahrenbegrenzung müssen unter Umständen außerhalb der Baumaßnahme
Absperrvorrichtungen eingebaut werden. Erforderlichenfalls sind vor Beginn der Baumaßnahme
Umverlegungen durchzuführen. Die Kosten gehen zu Lasten des Veranlassers.

Gasrohrnetzanlagen (Stahl- und PE-Leitungen) können in Baugruben und Gräben
erschütterungsfrei und isoliert an Stahlkonstruktionen aufgehängt werden. Zur besseren
Verteilung der Auflagerkräfte und Schonung der Rohrumhüllung sind den jeweiligen
Rohrabmessungen angepasste Auflagerkonstruktionen zu verwenden. Die Aufhängung am
Grabenverbau ist nicht zulässig.

Die Aufhängungen dürfen erst entfernt werden, wenn die Leitungen auf einem setzungsfreien
Untergrund aufliegen.

In Bezug auf im Erdreich liegende Tiefenanoden des Kathodischen Korrosionsschutzes sind starke
Erschütterungen durch Ramm- und Sprengarbeiten auszuschließen.

Bei der Errichtung stromführender Anlagen sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, um den
Eintritt von Fremd- und Streuströmen in Gasrohrnetzanlagen zu verhindern.
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4 Freistellungsvermerk

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den beigefügten Planunterlagen enthaltenen
Angaben und Maßzahlen hinsichtlich der Lage und Verlegetiefe unverbindlich sind. Mit
Abweichungen muss gerechnet werden.

Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und daher nicht
auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf aufgrund von Erdbewegungen, auf die das
Versorgungsunternehmen keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Überdeckung nicht vertraut
werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen ist in jedem Fall durch fachgerechte
Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung o. a.) festzustellen.
Bei nicht bekannter Lage der Leitung ist auf den Einsatz von Maschinen zu verzichten. Die
abgegebenen Planunterlagen geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder.
Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer das Antwortschreiben mit aktuellen
Planunterlagen vor Ort vorliegt. Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und
nur für eigene Leitungen, so dass mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen gerechnet
werden muss, bei denen weitere Auskünfte eingeholt werden müssen. Die Entnahme von Maßen
durch Abgreifen aus den Planunterlagen ist nicht zulässig. Stillgelegte Leitungen sind in den
Plänen nicht oder nur unvollständig enthalten.
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Anhang 1

Zusammenfassung der zusätzlichen Maßnahmen zum Schutz der

Erdgastransport- und Feldleitungen

1 Für die mit hohen Drücken betriebenen Erdgastransport- und Feldleitungen, besteht ein
besonders großes Sicherheitsbedürfnis.

Bei unsachgemäßer Behandlung der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen besteht für das
Baustellenpersonal Lebensgefahr!

2 Bei Näherungen an die Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sind die im Einzelfall schrift lich
von der NBB erteilten Auflagen zu beachten.

3 Zu den Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sollen Baumaßnahmen einen möglichst großen
Sicherheitsabstand halten. Die üblichen Sicherheitsabstände zu unterirdischen Leitungen
sind für den Schutz der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen nicht ausreichend. Die NBB wird
im Einzelfall besondere Auflagen erteilen.

4 Bevor mit Bauarbeiten in der Nähe der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen begonnen
werden darf, sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Nach Versendung der Aufgrabemeldung ist vor Baubeginn mit dem Bezirksbauleiter
der NBB ein Ortstermin zur Abstimmung der örtlichen Lage, der Bauweise, des
beabsichtigten Bauablaufes und der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu
vereinbaren.

- Vor Baubeginn ist die Trasse zu kennzeichnen.

- Diese Maßnahmen haben der Bauherr oder dessen Beauftragte zu veranlassen.

5 Während der Durchführung von Baumaßnahmen in der Umgebung der Erdgastransport-
bzw. Feldleitungen und deren Armaturengruppen nebst oberirdischen Aufbauten sind
folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen zu beachten:

- Die Trassenkennzeichnung muss für die Dauer der Baudurchführungen erhalten
bleiben.

- Ergeben sich für die im Bau befindlichen Anlagen Trassenänderungen, dürfen diese
erst nach örtlicher Abstimmung mit Beauftragten der NBB durchgeführt werden.

- Innerhalb eines Schutzbereiches von 1,5 m beiderseits der Rohrachse der
Erdgastransportleitung und deren Armaturengruppen, sowie innerhalb eines
Schutzstreifenbereiches von 4,0 m beiderseits der Rohrachse der Feldleitungen und
deren Armaturengruppen dürfen Bauarbeiten jeglicher Art nur bei Anwesenheit eines
Beauftragten des Netzbetreibers begonnen und durchgeführt werden.
Bei Mantelrohrpressungen beträgt der Schutzbereich 1,5 m bei der
Erdgastransportleitung und der Schutzstreifenbereich bei den Feldleitungen 4,0 m
jeweils beiderseits der Rohrachse. Dieses gilt auch für den weiträumigen Bereich der
Armaturengruppen. Hier befinden sich oberirdische Aufbauten (Schränke u. a.), die mit
unterirdischen Mess- und Steuerleitungen verbunden sind.

6  Erdgastransport- bzw. Feldleitungen dürfen bei Tiefbauarbeiten (ausgenommen
Grabenkreuzungen) nicht freigelegt werden. Der Bauausführende hat den
Rohrnetzkontrolleur der NBB rechtzeitig zu informieren und anzufordern. Wenn
Kreuzungsbereiche nicht ohne Arbeitsunterbrechung wieder zu verfüllen sind, müssen die
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freigelegten Leitungsteile von oben durch feste Baugrabenabdeckungen und gegebenenfalls
seitlich vor Beschädigungen geschützt werden.

7  Bei Durchörterungen im Bereich der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sind in
Abhängigkeit von den vorgesehenen Verfahren und Querschnitten Sicherheitsabstände
einzuhalten, die auch unter ungünstigsten Bedingungen eine Beschädigung der Leitungen
ausschließen. Erforderlichenfalls wird der Rohrnetzkontrolleur der NBB die Herstellung von
Kontrollschlitzen im gefährdeten Bereich vor der Leitung als Auflage erteilen. Mit
Durchörterungen, auch wenn es sich um kleinere Bauausführungen handelt, darf erst
begonnen werden, wenn eine Stellungnahme der NBB vorliegt und ein Ortstermin mit
Beauftragten der NBB stattgefunden hat.
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Anhang 2

Zusammenfassung der Sofortmaßnahmen bei Beschädigungen

1 Werden Anlagen des Gasrohrnetzes beschädigt, ist die NBB unverzüglich
fernmündlich zu benachrichtigen,( 030 787272.

Es ist hilfreich, wenn bei der Meldung die näheren Umstände so präzise wie möglich
beschrieben werden (z. B. Lage, Art und Umfang der Feststellungen).
Wird stärkerer Gasaustritt wahrgenommen oder Gas in Hohlräumen oder Gebäuden
festgestellt, sind zusätzlich die Feuerwehr und die Polizei zu benachrichtigen.

2 Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr; deshalb sind folgende

Sofortmaßnahmen zu ergreifen:

- Sämtliche Zündquellen beseit igen (offenes Feuer, z. B. Schneid- und
Schweißarbeiten, elektrische Geräte, Baustellenbeleuchtung, nicht Rauchen).

- Alle Baumaschinen- und Fahrzeugmotore abstellen.

- Absperren des Gefahrenbereiches und den Zutritt unbefugter Personen verhindern.

- Gegebenenfalls, wenn Gaseintritt in Hohlräumen zu befürchten ist, in der näheren
Umgebung Schachtabdeckungen zur Belüftung unterirdischer Hohlräume öffnen.

- Ist Gasgeruch im Haus wahrnehmbar, Fenster und Türen zur Durchlüftung öffnen und
sofort Feuerwehr und NBB verständigen.

( 030 787272 Meldung: Gasausströmung

3 Wird eine Hausanschlussleitung bei Baggerarbeiten angehoben oder aufgrund anderer
Umstände stark beansprucht, können Schäden an den Leitungsanlagen im Haus
eintreten.

Besteht dieser Verdacht, ist der Keller im Bereich der Hauseinführung der Gasleitung auf
Gasgeruch zu überprüfen. Dabei darf nicht die Hausklingel betätigt werden (Zündgefahr!).

Ist Gasgeruch im Haus wahrnehmbar, Fenster und Türen zur Durchlüftung öffnen und
sofort Feuerwehr und NBB verständigen.

( 030 787272 Meldung: Gasausströmung im Gebäude

Auch wenn kein Gasgeruch wahrnehmbar ist, ist die NBB zur Überprüfung der Anlagen
aufzufordern.

4 Werden Gasrohrleitungen stark beschädigt, z. B. ausgebrochene Rohrschalen oder
durchstoßene Rohrwandungen, ist es zur Begrenzung des Gasaustrittes zweckmäßig, die
Schadenstelle sofort mit Boden zu überdecken.
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